
Das ynodale Leben der
reformierten Gemeinden der Graf chaft Ar

um und 19 Jahrhunder bis zur Union.
on Pa tor Stenger in Mengede

Nachdem ich im vorigen &  ahrbuch die Urkunden mitgeteilt
habe, die den reformierten Gemeinden der Ruhr Grunde
agen, will ich nun auf run der a  ika Vie auch der Pro 
vinzial und General-Synodal-Akten ver uchen, ein ild des
Gemeinde— nd  ynodalen Lehbens der reformierten Gemeinden im
17 nd Jahrhundert 5 zeichnen. Es ird abet Klein—
malerei ni fehlen, aber gerade das hat  einen Reiz und zugleich
den Vorzug, daß wir einen Einblick in das Gemeindeleben CL.  ·

halten. nd weil jene ynoden verhandeln, um darnach zu
andeln,  o werden un re auf prakti che Fragen gelenkt, die

größten eil auch noch be chäftigen. Zwar hat die
we tfali che Provinzial ynode ereits 1611 In Unna ihre eLr
Sitzung gehabt und die Ruhrkla  e chon 1653 thren Anfang 36E
nommen, aber Urkunden von die er  ind er t  eit 1659 vorhanden,
weil In den vorhergehenden —  ahren kein Protokollbuch gebraucht
wurde, nd die Im Kirchenarchiv zu be befindlichen roto
kolle der Provinzial ynode beginnen er t mit dem 35  ahre 1678.“)

Die AL.  1  E HBynode (Synodus arCanha).
ie e, we wir als Provinzial ynode bezeichnen können,

wurde von folgenden vier Einzel ynoden (classes) gebildet:
von Hamm (classis Hammonensis), von Unna-Kamen nna

Als Quellen wurden benutzt die acta Classis Rhuralis, die acta
Synodi Marcanae 61 generalis,  owie emn  '. Vortrag über die er ten reformierten
Gemeinden, die ich der üte der Herren Grevel in Dü  eldorf, Studiendirektor
Nottebohm in be Uund rofe  or Simons V onn erdanke. le e Quellen
la  e ich  t  8 wörtlich reden.

Kirchenge chichte.



Camensis), von der Uhr (Rhuralis), und vom Süderland
(Suderlan1Ca

Zu Hamm gehörten die Gemeinden Hamm Flierich, Pelkum
Uentrop Rhynern Drechen Hilbeck Marck be Bönen,
Herringen Lipp tadt Zu Unna Kamen gehörten Unna Kamen
Heeren Reck ickede, Fröndenberg, brde Lünen

Zur Ruhrkla  e zählten die Gemeinden Bodel chwingh (1611)
Ka trop Bladenhor t (1611), Bochum (1639) Wellinghofen (1654)
mit dem orde bis 1695 verbunden Wwar E  en (1655), Schwelm
(1656), etter (1657), Gevelsberg, Hattingen Hagen We thoven—
Syburg, Schwerte Herdecke Breckerfeld Watten cheid und als
Hausgemeinden Strünkede und We thu en zuletzt auch Dortmund

Zur Süderländi chen Kla  e gehörten Altena Plettenberg,
Werdohl Neuenrade Lüden chei Halver, Dahle ül chede

Die enerallynode
Ab eits von der Märki chen Synode an der kleine Li

burgi che Bezirk (ministerium Limburgense be tehend aus den
zur raf cha Limburg gehörigen reformierten Gemeinden im 
burg, Hennen O trich und Berchum Mit die em we die
Märki che Synode Deputierte Wie auch nit den benachbarten
rheini chen ynoden (e Clivensis) Berg (Montensis) und
60  ülich (Juliacensis) Alle zu ammen bildeten die General ynode
der „ler vereinigten Lande“ Synodus generalis)

III Die ynodalverhandlungen.
Die elben dauerten bei der Kla  e enen Tag, bei der

Märki chen Synode drei  päter zweir Tage bei der General ynode
acht age Der erlau der ver chiedenen Synoden war Iul

Grundriß ähnlich und 0 bei allen folgenden Verlauf
röffnung ur den Prä es mit Begrüßung und ebe
rüfung der Vollmachten EXamen credentialium)

etztere  ollen ausdrücklich erklären alles anzunehmen was

Synode nach dem Orte Gottes Heidelberger Katechismus und
heil amer Kirchenordnung n der Furcht des Herrn eratet und
be chließt (1695) Uch en die elben mi Unter chri des ganzen
Kon i toriums (Presbyteriums) und Siegel bekräftigt el



Fe t tellung der Abwe enden (absentes) und Be trafung
der Unent chuldigten (inexcusati) mit einer Strafe (mulcta)
von Thaler.

Aufnahme der Mitglieder als Glieder der Synode
(Pro membris Synodi) nachdem die elben angelobt haben, daß  ie
die ehre göttlichen ortes, wie  ie Iim Heidelberger Katechismus
egriffen, treihen und Abet un aller Gott eligkeit beharren, auch,
was vorfällt mn der Ver ammlung (in conventu), geheim halten
und aller rechtmäßigen Zucht (censura)  ich unterwerfen wollen.

Synodalgelübde der Mitglieder, un dem Recht innigkeit,
t er un der Gott eligkeit und Treue un der Ver chwiegenheit
(orthodoxia t pietatis Studium Et Hdes Silentii) mit an und
Mund konte tiert und promittiert werden.

Sittengericht (mutua IOTrUIII bei der Kla  e
CEnSUTa Classium bei der Synode) daraufhin, ob ein
itglie etwas An tößiges in ehre oder L  eben vorliegt, auf
Grund de  en von der Wählbarkeit Vor tand (moderamen
ausge chlo  en werden müßte ratione eligibilitatis).

ah der Vor teher (moderatores), denen der Praeses,
ASSessor und Scriba (Primarius II secundus) gehörten. Hier—
mit endete bei der Provinzial ynode die Sessio , die bis
Nachmittag währte.

Sessio eröffnete der neue Prä es mit ebe Verle ung
der vorjährigen Verhandlungen (acta)

EXpraeses hält  ein Referat über die eingegangenen Rescripte
der Regierung und gravamina der Gemeinden. Dann Verle ung
der Aacta der Einzel ynoden bezw a  en.

Am zweiten Tage der Synode an Predigt und gemein ame
Abendmahlsfeier U worauf dann am Nachmittag die Verhand—
lungen fortge etzt wurden. Darauf Verle ung der Kla  ikalakten und
Be prechung der darin behandelten Gegen tände und nträge.

Rechnungslage.
Be timmung des Tte und Predigers der äch ten Synode

der Synode mit Segen.
Die Synodalverhandlungen  piegeln das Gemeindeleben n

 einen einzelnen Zügen  ehr eullt wieder, indem C der Vor
itzende (Inspector Classis oder Praeses Synodi) auf run
der eigenen Kirchen und Schulvi itation bezw der der In pektoren
Bericht über den Stand des Gemeindelebens er tattet, C aus

*



der Mitte der Gemeinden  chwierige Fälle der Kirchenzucht zur
Ent cheidung der Synode ge tellt oder Be chwerden vor
und verhande werden. in ild der Verhandlungen Iim kleinen
bietet die Kirchenvi itation, we auch die Synodalverhandlungen
er t möglich acht

Die Kirchenvi ttation.
Sie fand UV jeder Gemeinde ur den Inspector Classis

wenig tens einmal im 450  ahre + was wohl in einer Un erer
heutigen Synoden erreicht wird.

Nach einem Gebet wurden zunäch t die kirchlichen egi ter der
Getauften, Getrauten, Konfirmierten, Ge torbenen, der en
mahlsgä te vorgelegt. Die Bedeutung die er er ona
verzeichni  e, die en Blick für die Gemeinde in allen ihren
tedern chärfen, Oar chon damals ekannt Auch auf die
Anfertigung der Lagerbücher wurde gehalten, damit ber den
Zu tand der Einkünfte ni verdunte würde. Dann wurde ber
das Gemeindeleben verhandelt.

Der Endlien
Als er und wichtig te rage und orge L˙i die Aum

den Gottesdien t auf Während un der r ten Zeit der reformierten
Gemeinden fa t nUur von „Ver ammlung“ (contio) die ede i t,
ent prechend der Urchri tlichen        , nde  ich tle e Be
zeichnung in un erer Periode nur  ehr  elten noch und i t fa t
ganz von dem Ausdruck „Gottesdien t cultus)“ verdrängt, I
die er endlich mn der Zeit des Rationalismus von der Bezeichnung
„Gottesverehrung“ abgelö t wird. Im Gottesdien t Tt natürlich
die Predigt m den Vordergrund.

Die Predigt.
Als Kennzeichen einer guten Predigt werden genannt und

gefordert die zwei Momente, daß  ie orthodox und erbauli  ei
Al o das eligiö e oder dogmati che und  ittliche oment

werden gleichmäßig betont,  o daß eine Entartung der Predigt in
dogmati che Spitzfindigkeiten und Streitigkeiten, wie  ie Tholuck
in  einer Dar tellung jener Periode berichtet („der ei der
lutheri chen Theologen“), möglich t zu verhüten ge ucht wird; ob

mit Erfolg, eht freilich aAhin



Bei den Synodalpredigten, deren exte von der Synode
he timmt wurden, bis die Aufklärungszeit auch le e Fe  el ab
reifte, begegnen Uuns minde ten eben oviel exte aus dem Alten
wie Qus dem Neuen Te tament und aus die em werden die
pi teln, wie in jenem die Propheten bevorzugt.

er Sonn  2  · und Fe ttagen hatte der Pa tor auch an

den vierteljährlichen ettagen Wie auch an den be timmten Tagen
In der Pa  ionszeit eine Predigt zu halten

Mit größter renge wurde darauf ge ehen, daß in der Zeit
einer Vakanz wenn eine twe das Nachjahr atte, jeder m der
dienerlo en Gemeinde er chien, Aum  eine Reihe predigen zu
halten Vices observare), wobei die Säumigen in eine Strafe
von Thaler verfielen.

Für den liturgi chen Teil des Gottesdien tes waren Formu—
lare vorhanden, deren Umänderung gemäß dem Gei te der Zeit un
der Aufklärungsperiode verlangt wird, aber da dazu ni
kommt, bleiht der in i eines jeden Predigers überla  en,
 ie dem Bedürfnis  einer Uuhörer ent prechend zu ändern.

(ben der Predigt wird auf den Ge ang großes Gewicht
gelegt

Der Kirchenge ang.
Überall findet  ich als Begleiterin des Ge anges die Orgel

(Ad moderandum cantum). Wellinghofen i t die Gemeinde
der Ruhr ynode, die eine Orgel erhält (1710) 5„zur Hebung des
chwachen Ge anges.“

Dennoch wird noch 1817 eklagt, daß der Ge ang unhar 
moni ch, reien nd ühellautend  ei,  o daß er elbe, die
Andacht erheben,  ie vielmehr bre esha ird allen
Predigern anbefohlen, daß  ie mit Ern t und Strenge auf zweck 
mäßigen Unterricht im Kirchenge ang In ihren Schulen halten und
durch wöchentlichen Schulbe uch  ich von dem Erfolg ihrer Be
mühungen überzeugen. Die größte Schwierigkeit bereitete die
Melodie der P almen.

Zuer t 0 man ein Ge angbuch von —150 P almen. Dazu
fügte man  päter noch einen nhang von 150 Liedern Da die
Lobwa  er che P almenüber etzung  ehr verbe  erungsbedürftig war,
wurde 1772 das Ge angbuch reu herausgegeben. Doch, vie bei
allen Ge angbüchern, var 68 auch hier  chwer, 8 allen



recht machen Wohl ließ nian  ich die Verbe  erung Lobwa  ers,
auch die Auswechslung und Ausbe  erung einiger un  cKlichen
Redensarten gefallen, aber man wün chte doch hier und da noch
die Ausführung ver choben, da die Gemeinden mit dem en
Ge angbuch ver ehen  eien, bis endlich die General ynode
mit aller Strenge den ynoden aufnötigen mußte

Die Bekanntmachungen.
Sorgfalt Uchte man das zu be eitigen, was den aIn 

ru der Predigt  tören önnte. Dazu gehörten namentli die
Bekanntmachungen we  icher Art (Politicorum).

Es mutet uns heute wunderlich enn wir in den roto—
kollen von 1696 le en, was dazu alles gehörte: Weil öfters von
der Obrigkeit den Predigern Befehle zuge tellt werden von Hunden
anzubinden, Schweine be chneiden, krepiertes Vieh abzudecken
und dergleichen von der Kanzel zu publizieren,  o  oll die
General ynode bitten, daß die rediger mit Publikation dergleichen
zur Verkleinerung des gei tlichen Standes (ministerii) gereichenden
Befehle ver chont werden. lele 0  ahre kehren die e Klagen Iun
den Synodalprotokollen wieder, His  ie endlich  oweit Gehör
nden, daß die Bekanntmachungen, we  ich für die Kanzel
nicht chickten, nach dem Gottesdien t von Kü ter verle en werden
en

VI Das heilige Abendmahl.
Be ondere Aufmerk amkeit wurde der eter des heiligen

Abendmahls gewidmet. Vor dem Gebrauch des elben fand eine
Hausvi itation durch rediger und Alte te a leman  oll
zum heiligen Abendmahl er cheinen, der nicht mn der Vorbereitungs—
redigt gegenwärtig gewe en i t, im Kontumazionsfalle  oll er elbe

zieren 22  — (15
öffentli zurückgewie en werden, was von der Kanzel publi 

Weil öfter Offenbare (d als grobe Sünder bekannte)
er onen  ich zum eiligen Abendmahl drängen, wird für Hamm
nachfolgende Ordnung be chlo  en, daß nämlich aus jedem au e
des age vor der Kommunion dem rediger ein Zettel mit den
(amen der aus ie em Qu e kommunizieren wollenden Gemeinde—
glieder e chickt werden  oll, welcher Zettel darauf nach der Vor



bereitungspredigt ins Kon i torium gebracht und verle en werden
 oll, damit, falls gegen des einen oder andern Kommunikanten
Per on etwas Erhebliche einzuwenden wäre, gebührend erinnert
werden möchte,  ich des Abendmahls enthalten, auf daß das
Heilige nicht entheiligt werde. Hiervon  oll der rediger bei der
Hausvi itation Nachricht geben (1728)

Den elben Zweck, die Unwürdigen auszu cheiden, verfolgt eine
Königliche Verordnung von 1727 wegen der Kommunion un der
Frühpredigt: Es i t vorgetragen worden, daß einigen Orten
auf Chri ttag und O tern bei N der Frühmorgenspredigt
ver chiedene censurable ( trafbare er onen, we un der
ni erkannt noch unter chieden werden können, bei dem Gebrauch
des heiligen Abendmahls  ich ein chleichen, darum  ollen hinfort
alle beim hellen Licht zur Kommunion kommen (1727)

Zu dem elben Zweck hatte man Iun agen den Brauch ein 
geführt, der auch eute noch vielfach herr cht, aher jedenfalls hinter
der Anwendung der Zettel zurück teht, daß die zur Kommunion
 ich an chickenden er onen nach gehaltener Vorbereitungspredigt

den ommunionti herumgehen  ollten, amit die, we
für unwürdige Ti chgeno  en halte, be  er notiert nd

vor der Teilnahme gewarn werden könnten. Synode kann die en
Gebrauch billigen, jedoch nicht zugeben, daß bei olchem
erumgehen einiges Geld, als velches den Schein des Opfers
haben würde, auf die afe hingelegt werde.

tes ei pie zeigt, wie  ehr . bei aller Gewährung von
Freiheit mn äußeren Gebräuchen jeden *  rau und jede
Argernis, als welches das Abendmahlsopfer (der Beichtgro chen)
amals er chien, ern zu halten be trebt Wwar

Auch bezüglich des Empfangs des eiligen Abendmahls
err reiheit, indem * entweder  itzend oder  tehend neit
Unten in der empfangen wurde. Nur das Eine galt
überall zu vermeiden bö en Unter chied, weil eS doch die Ge
mein cha der eiligen abbilden  ollte Als die In
nd Kapitularinnen un Gevelsberg die rühere Ob ervanz
oben auf dem or allein und abge ondert kommunizierten, hat
die Synode (1715) dies Ungern vernommen und geurteilt, daß C8
weit erbaulicher  ei,  o wie vormals Unten imn der mit der
ganzen Gemeinde kommunizieren.



Wie die Gemeinde durch die Hausvi itation einige
en vorher auf die Abendmahlsfeier hingewie en wurde,  o
 ollten insbe ondere die Kommunikanten von dem rediger
treufleißig angeleitet nd al o recht zu die em wichtigen Werk
vorbereitet werden, wobei, falls 8 den Vi itatoren der Synode
nötig er cheine, ihnen auch frei tehen  oll, die letztmals zugela  enen
Kommunikanten m den vornehm ten Glaubenspunkten prüfen.
In den altniederländi chen Gemeinden wurde das heilige en
mahl zweimal im ahre gehalten, in den hie igen reformierten
Gemeinden nußte nach der Kirchenordnung (Nr 63) viermal
gehalten werden. Dement prechend war auch die nötige Haus
vi ttation viermal im 3*  ahre halten. Mit den Abendmahls—
 äumigen geht nman eben o mit In als mit tlebe Doch
in Fälle im 17 bis Mitte des Jahrhunderts  elten
Dagegen mehren  ich un der Aufklärungszeit die Klagen, und  ie
kehren in jeder Verhandlung wieder als Fragen Wie i t der
Verachtung des heiligen Abendmahls  teuern?

Synode empfie allen Predigern und AÄlte ten (1770), daß
 ie bei Hausbe uchen nd  on tigen Gelegenheiten die [Gemeinde—
glieder, die  ich der Ver äumnis chuldig machen, arüher mit
Gründen unterrichten, warum wir zum Gebrauch des eiligen
Bundes iegels verpflichtet  ind, auch die Ur achen erfor chen,
jene fernbleiben,  ie  anftmütig widerlegen und  ie von dem Befehl
Chri ti und der Notwendigkeit der Ausübung überzeugen  ollen.

Um zum Gebrauch des eiligen Abendmahls erwecken,
 oll die Konfirmation der Kinder vielen en Be chlü  en gemäß)
n allen Gemeinden vor der ganzen Gemeinde (Coram coetu)
ge chehen und die konfirmierten Kinder  ollen bei der r ten Aus
pendung des eiligen Abendmahls run de  en angewie en
werden (1785) Die eter des eiligen Abendmahls wird als
Gemeindefeier betrachtet. Eben o an nach der von e e üher 
kommenen das andere Sakrament, die heilige Taufe un der
1 nd In der ege vor ver ammelter Gemeinde

VII Die heilige Aule
Sie  oll nach der Kirchenordnung uin der ar  tattfinden

und nur n Anwe enheit des Vaters
Synode irteilt (1690), daß ganz nötig  ei, daß die Ater

bei der Qu e threr Kinder allezeit  ich einfinden, weshalb jeder



In pektor bei Vermeidung charfer Cen ur allen Predigern im
ponieren  oll,  olches bei thren Gemeinden werk tellig zu machen.
le e Anordnung wurde auch  treng durchgeführt.

Bei der Vi itation Iun Wellinghofen (11 i t vorgekommen, daß
ein Wirt Tönnis bei der Taufe  eines Kindes auf An tiften  einer
lutheri chen Frau und Schwiegermutter wider die Kirchenordnung
ind eingeführten rau nicht hat  ein wollen, weshalb
der Prediger den Taufakt nicht hat verrichten wollen, vorauf

Dasder Tönnis  ein Kind In Kirchhörde hat aufen la  en
Kon i torium der Gemeinde legt ihm auf,  einen Fehler EL.
ennen und zu deprezieren, widrigenfalls mit der Cen ur weiter

ihn vorgegangen werden  olle
Die er u wird von der Synode approbiert.
Wenn ein Kind zul aQu e gebracht wird, de  en Eltern

Fremde oder Pa  anten  ind, und nicht weiß, welcher eligion
 ie zugethan und das Kind ehelich  ei,  o  oll der rediger vorher
nach der Eltern angegebener eligion  ich erkundigen und CTL.  —

or chen, ob  elbige die principia religionis reformatae ver

 tehen, dann ihr An uchen der Obrigkeit 10060 eröff nd endlich
die Taufe verrichten. In allen Fällen Wwar man darauf bedacht,
bei der aQaufe eine Garantie chri tlicher Erziehung aben

So benutzte le e Gelegenheit, den Eltern das
Gewi  en 3  chärfen ejahrte und verheiratete Per onen, die
 ich ni zur Ablegung des Glaubensbekenntni  es haben in 
formieren la  en, w0O  ie ihre Kinder zul Taufe prä entieren,
en arüber be chämt werden und der gewöhnlichen rage
egehre ihr aus wa hrem Glauben U.  ollen  ie ge tra
werden, ob  ie  ich künftig zur Unterwei ung bequemen wollen.

Um Argernis zu verhüten, wird auch die Nottaufe geü
und ehr beklagt, daß un einer vakanten Gemeinde neugeborene
chwache Kinder ohne Empfang des Bundes iegels der heiligen
au fe zum nicht geringen Argernis der Schwachgläubigen und
Ver pottung Auswärtiger dahin terben. Bei der Qu e unehelicher
Kinder en  o viel als möglich auch die äter, we die Obrigkeit
anzugeben hat, anwe end  ein. Auf die Taufzeugen ird weniger
Gewicht gelegt, als auf die Anwe enheit der dter Auf die
rage, ob auch api ten als Paten bei reformierten Taufen
mögen Bgela  en werden, antwortet Synode 169 n folgendem
Ata  en Wenn die ache an und für  ich betrachtet werde,



billig ni ge chehen; da aber der Gebrauch der Tauf
zeugen ein Stabutunl humanum  ei, welches weder ad SsSentiam
noch mtegritatem Sacramenti gehöre und an vielen rten In
Abgang komme, o  oll jeder rediger mit el daran  ein, daß
api ti che Taufzeugen abgehalten werden und ein jeder nach  einem
ewi  en Consideratis (Cireumstantiis vor ichtig verfahren.

Obwohl nach dem damals geltenden e e die en der
Religion der Utter folgen  ollten und die Söhne der Religion
des Vaters, bvar die Taufe der Kinder Raus gemi chten hen eine
unaufhörliche Quelle von Parochial treitigkeiten wi chen lutheri chen

Eben o mit den Trauungenund reformierten Predigern.
gemi chter aare

III Die rauung.
um Zweck der kirchlichen Trauung Wwar ein dreimaliges

Aufgebo In der Kirche notwendig. Wenn ein rediger absque
praevia proclamatione aut suspensione principis Adlige, Be
diente, Fremde oder welchen Namen  ie haben, kopuliert,  oll EL

Reichsthaler ad Pios SuS geben und mit charfer Zucht von
der Synode ihn vorgegangen werden (1683). Betreffs der

matrimoniales + die Regierung Dispen ationsrecht, doch
der Synode, we olche Fälle Gottes geoffenbartem

Wort pruft, eine Be chwerderecht zu
ber die Trauung gemi chter aare be timmte der Religions-—

verglei vom April 1642, daß die neuen eleute  ich
kopulieren la  en die erge talt, daß,  ie differenter eligion
ind, die rau dem Bräutigam folgen  oll aher i t nach der
Kirchenordnung demgemäß der rediger des Bräutigams in der ege
der, dem die Trauung gebührt. Es wird eben o ern tli vor dem
vorehelichen Umgang wie vor dem Sichver prechen an Anders
gläubige gewarnt

Jedweder rediger  oll bei jedem  eines Qauben daran
erinnern, daß  ie keine widerwärtige Religionsper onen  ich
eiraten ollen, auch eln jede te eine Kinder zu  einer
Religion anhalten.

Ghehinderni  e.
Obwohl die Reformation Iun der Ablehnung des katho 

li chen Kirchenre ezügli der vielfachen erbote der hen un



Verwandt chaftsgraden einig war, ichtete doch jede Konfe  ion n
Anlehnung an das mo ai che Eherecht auch ihrer eits wieder
mannigfache Schranken auf n tößig aren die Ehen wi chen
Ge chwi terkindern und verboten die Ehe mit der Schwägerin.

Nachdem das Heiraten wi chen Bruder— und Schwe terkindern
 ehr gemein wird und daran viele  ich ärgern,  oll die Synode
auf ittel und Wege bedacht  ein, daß Ehen ni lei
zugela  en werden.

Synode (Cdauer  ehr, daß auf ein privatum judicium hin,
als ob ein Nann  einer ver torbenen Frau Schwe ter heiraten
möge, wider die Kirchenordnung eln Argernis der Gemeinde vor

gekommen (1 14)
Auf die rage, ob eine ittib thre ver torbenen annes

Schwe ter ohn eiraten könne, rteilt Synode: Nein, weil der
gradus affinitatis, (C 18, vorge tellt, auch hier vorhanden
i t So leidet S auch das natürliche efüh nicht, noch der
respectus, den ein  olcher Sohn  einer Mutter Bruders ittib
geben  oll als  einer CV Und kann eine Heirat nicht
anders denn als Blut chande ange ehen werden (1690)

Außer die en Ehehinderni  en der Blutsverwandt chaft und der
Religionsver chiedenheit au in einem Fall eln Ehehindernis
auf, das wohl einzig Im Kirchenrecht da teht und das wir als
rechtliches Unvermögen bezeichnen können, indem der rediger
Ra trop einen itwer deshalb nicht trauen will, 10 die Kopu 
lution gerichtlich inhibieren läßt, eil er elbe das Seinige an
die Gemeinde vermacht habe Im übrigen i t  ich Synode de  en
bewußt, daß das Eherecht ache der weltlichen Obrigkeit i t,
wie auch eine Re olution 1690 aus pricht: Über eine Matri  —
monial ache kann Synode ohne praejudicium hochlöbl. Regierung,
als wohin dergleichen devolviret, ni  tatuieren, remittiert
aher  olches der Kirchenregierung, allwo die  treitenden
Parteien mögen nach Belieben vortragen.

Die Ho  zeitsfeier.
Den Hochzeitstag man würdig ge talten. Nach

einem Be chluß der Kla  e (1675)  oll das pielen und Tanzen
bei Hochzeiten abge chafft werden. Doch wie wer das durchzu—
führen war, bewei t  chon die mildere Form der folgenden Re o 
lution eu das leichtfertige Tanzen und pringen bei Hoch
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zeiten wieder hier und dort  ehr In Schwang eraten i t,  ollen
die rediger und Alte ten dahin trachten, daß  olches je länger

Aber auch viel  päter noch (1706)1e mehr in Abgang gerate.
le en wir die alte age Weil die großen und ärgerlichen Hoch
zeiten und Ga tmähler wider alle Königliche Verordnung annoch
fortgehen, und von Reformierten ni allein be ucht, ondern
auch  elb t ange tellt werden, da doch auf den elben ein Zu ammen 
fluß llerlei Sünde und Eitelkeit,  o dem Chri ten ni eziemt,
 ich ereignet,  o Synode für Uig, daß allenthalben die
Ron i torien arüber wachen, daß keins der ihnen anvertrauten
Gemeindeglieder eine Hochzeit an telle oder auch Uur be uche
Die aber dort er cheinen,  ind mit renger Cen ur  trafen,
und die Hochzeit halten wollen,  ind ohne Proklamation
und Kopulation ela  en, bi  ie mit an nd und heilig
gelobt, daß  ie nicht ber die von der Landesobrigkeit bewilligte
Zahl von Gä ten einladen wollen.

1 Das Begräbnis.
Das calvini che Gepräge der reformierten Gemeinden im

Jahrhundert brachte mit  ich, daß die Beerdigung vielfach ohne
kirchliche Begleitung ge chah Doch hat  ich die er calvint Zug
in den reformierten Gemeinden der „vier vereinigten Lande“  o
 ehr verloren, daß Im 17 und 18 Jahrhundert die eerdigungen
nicht nur mit kirchlicher Begleitung, ondern auch mit Be ingen
 eitens der Schulkinder vollzogen werden.

Doch cheint le e Sitte eines feierlichen Leichenbegängni  es
In dem Anfang un erer Periode noch nich eingewurzelt  ein,
on ware wo olgende Verordnung ni nötig gewe en:

Weil eri wird, daß bei Leichenbegängni  en an etlichen
Orten die Trauernden Unter Ge ang und (be die Hüte auf
behalten,  oll jeder rediger  eine Gemeinde erinnern, daß  ie Iun
 olchen 0  en In Ehrerbietigkeit mit Abziehung des Hutes dem
(be und Ge ang beiwohnen.

Das  tehende Lied bei allen Begräbni  en war „Nun la  et
uns den Leib begraben.“ Synode an aber (1694), daß darin
viele zur Sicherheit leitende Ausdrücke (formalia) enthalten  eien,
und wün cht daher, daß entweder die e Irrtümer verbe  ert oder
andre unan tößige Ge änge gebraucht werden nögen
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So wie man ierdur verhüten wo  L, daß einer  elig E·
 ungen werde, ben o war be trebt, das Selig prechen eines
Ver torbenen verhüten. arum ird (1714) allen Predigern
rekommandiert, bei altung der Leichenpredigten bei der Kirchen 
ordnung (S 25)  trikte bleiben, von allem eitlen oben eines
Ver torbenen  ich gänzlich enthalten; was aber die an einigen
rten noch üblichen parentationes und Dank agungen N den
Häu ern betrifft,  o mögen ie e, als überflü  ig und ettel, gänzlich
abge cha werden. Dagegen en die Sünden In der Leichen 
predigt ge traft werden, wie denn bei Per onen, we  ich ni
zur Ablegung thre Glaubensbekenntni  es haben unterwei en la  en,
wenn  ie hin terben, in der Leichenpredigt ab onderlich und mit
rn die heidni  e Unwi  enheit ge tra werden  oll

Wenn  chon die Hochzeitsgelage,  o machte man er t
rech die Leichen chmau ereien ron

Alle ynoden übernehmen das Gutfinden der General ynode
von 1714, daß an ver chiedenen rten trotz königlicher Edikte
noch, zum Argernis der Frommen, Leichenzechen, Wein chenken
und Bankettgeben anhalten, nd daß le e abge tellt werden, und
aben alle rediger und Kon i torien auf Exze  e be  IMm
egraben der oten nit rn vigilieren, auch die Übertreter
mit Kirchenzucht 3 verfolgen, nachdem dies von der Kanzel
publiziert i t

iel Ur ache Streit und Klagen gab  chon ama die
Benutzung gemein amer Kirchhöfe durch ver chiedene Konfe  ionen.
Die Gemeinde zu Ka trop e chwer  ich (1721), daß ihnen die
Römi chen, auf einem gemeinen Kirchhofe, 0 alle drei Religionen ihr
Begräbnis haben, das Singen bei eerdigungen perrten und auch
ohnedie ihnen Ver pottung zufügten nd  ie von der Obrigkeit ni
ge chů würden, da doch die Reformierten m Bergi chen Lande inter
katholi cher Obrigkeit ihre oten be ingen dürfen. u die
Lutheri  en In etter nd anderen Tten verweigerten den
Reformierten das Begräbnis auf ihrem Kirchhof (wie  on auch
umgekehrt ge chah), we Weigerung doch den Gemeinde—
gliedern In ihrem terbe tündlein hochbe chwerlich und an tößig
 ei Es dar bei aller Mannigfaltigkeit in Bezug auf die Be
gräbnis itte das Eine maßgebend, daß alles ehrlich und chri tlich
zugehe ohne Unordnung, ungebührliche Trinkgelage, abgötti che
und abergläubi che Ceremonien und dergleichen, wie die x   1



mn der Kirchenvi itation lautet Wie die es Streben  ich bei den
kirchlichen Handlungen bethätigte,  o war auch maßgebend bei
der eter der eiligen Zeiten.

X Die Hoynn - und Fe ttage.
Bei jeder Vi itation wird genaue Umfrage gehalten, ob die

Gemeinde auch den Tag des Herrn gebührlich heilige nd
ie em, wie auch jedem Bettage nicht nur aller Kaufmann chaft,
Krämerei, Hantierung und Tdi  er Ge chäfte als  onderbarer
Hinderni  e des Gottesdien tes  ich gänzlich enthalte, ondern auch
der Wacholder-Branntweinshäu er, Ga tereien und Trinkgelage,
des pielens und anderer Unordnung  ich müßige. Der onntag
wird mit dem Sabbath gleichge etzt, weshalb auch die unbedingte
Ruhe von Ge chäften verlangt wird. Doch nähert  ich die eut che
reformierte Art in ofern der lutheri chen An chauung vo  — Sonntag,
als le e inge als Hinderni  e des Gotte  ien tes wegfallen
 ollen Es  oll darum auch kein arkttag Sonntag gehalten
werden,  ondern auf Montag. Weil aber Kornmarkt in
Herdecke, der ontag i t, die Käufer und Verkäufer mit Ver
äumung des Gotte  ien tes onntag vorher  ich chon prã
parieren dorthin rei en macht Synode Vor tellung, daß der
Qr auf einen andern Tag gehalten werde.

Synode bittet die Regierung (1680), durch  charfe bnd
befehle wider die Sabbath chänder, Maigelage oge und
Scheiben chießen Am Sonntag, Fa telabend, Karten, üppiges
Tanzen Kranzwinden vorzugehen nd allen Amtleuten und
Ri  ern die  trenge Ausführung der bisher ECrgangenen Ver—
fügungen anzubefehlen; auch en die Kon i torien mn den Ge
meinden, ohne Wider tand ge chehen kann, auf te e Sünden
un der Predigt hinwei en und die decreta Synodi verle en,
odann aber die Verbrecher mit der Abwei ung vom eiligen
Abendmahl nd Kirchendisciplin edrohen. ber die Synode
mu erfahren, daß  ich mit Ge etzesparagraphen die Heiligung
des Sonntages ni erzwingen läßt Soj vernimmt  ie (1696)
 chmerzlich, daß allen kurfür tlichen Verordnungen noch immer
zuwidergelebt werde Uund un die Uppigkeit und Völlerei hin und
wieder heilige Zeit zugebracht wird, und bittet  chärfere
Be trafung der Delinquenten. er den Sonntagen wurden
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die vierteljährlichen Bettage In gleicher et e gefeiert, azu
kommen die drei ohen chri tlichen Fe te, eihnachten, O tern und
Pfing ten. te e umfaßten 1e drei Feiertage.

Doch macht  ich  eit 1772 eine Strömung bemerkbar, we
den ritten Feiertag, als römi chen Überre t, und weil zwei
Feiertage genügten, be eitigen mo

ies führte zUum Synodalbe chluß von 1780, daß an den
ohen Fe ttagen zwei Tage voL. und nachmittags  ollen gefeiert
und gepredigt werden, auf daß am ritten age zur Verhütung
alles üppigen Lebens mit Saufen, Balgen nd dergleichen jeder
wieder  einer Arbeit möge angewie en werden, und daß die
Reformierten auch lutheri chen Tten olchen Tag nicht mehr

feiern haben en eiter hebt der u hervor:
Dagegen würde zur wirklichen Erbauung gereichen, wenn

der Karfreitag als der Gedenktag jenes wichtig ten Ver öhnungs 
werks durch den Tod un eres Tlo er mit größerer Feierlichkeit
als bisher gefeier werde. Al o Wwar der Karfreitag damals noch
nicht ern eiertag, wie EL eute i t uch der Himmelfahrtstag
wurde eine Zeit ang ni gefeiert, er t 1788 ezeugt Synode
ihre Freude, daß Se Maje tät geruht Aben durch Kabine  Oordre
vom März 1788 verordnen, daß in  einen ge amten Staaten

dem Tage, dem EL nach der einmal Unter den Chri ten
eingeführten Ordnung einfällt, der Himmelfahrtstag, der für jeden
en erehrer und Bekenner e u von  o großem Gewin t i t
und bleibt, glei anderen en Fe t und Gedächtnistagen un eres
rlö er wieder be onders gefeiert werden  oll

Der Katechismus-Unterrich und
die Konfirmation.

Die Unterwei ung Im Katechismus ge chah in den älte ten
reformierten Gemeinden gewöhnlich ur die Alte ten

In gefährlichen Zeiten hatte jeder Hausvater die
 eine Kinder und  ein e inde unterwei en. In jenen r ten
chweren Zeiten, die Gemeinden vielfach m Unruhe und
Bedrängnis onnte ein geregelter Unterricht unmögli
gegeben werden.

In un erer ruhigeren Periode wurde der Katechismusunterricht
von dem rediger oder den Alte ten gehalten, worüber auch bei
jeder Kirchenvi itation nachgefragt wird.
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Auch der Schullehrer 0 die Kinder  chon im Beten,
P almen ingen und den Grund tücken chri tlicher eligion ri
gebührlich unterwei en. Doch durfte eTL ich, amt keine Un
ordnung einreiße, keine Auslegung anmaßen. SoOo i t hei der
Vi itation In Bodel chwingh (1665) berührt worden, daß der
Schuldiener a e bei Le ung der eiligen Schri auch Er 
klärung hinzufüge. Synode meint,  olches Ur e ni zugela  en
werden.

Mit der Katechismusunterwei ung eitens der rediger i t
ni zum e ten be tellt, wie ynode 1680 rklärt Weil man

vernimmt, daß hin und wieder große Unordnung und Verwirrung
bei dem Katechi ieren durch die unter chiedliche Art und Manier
verur acht werden,  o würde Synode  ehen, daß un allen
Gemeinden einerlei Art nach Anleitung eines autoris m Übung
gebracht wird Und wenn die General ynode auch der Meinung
 ein 0  Ei, hofft man, daß von der elben zur Wegnahme aller
Verwirrung ein be tändiger modus catechizandi vorge chrieben
werden Der Katechismus  oll an Sonntag Nachmittag
öffentli und auch Iin der Woche wenig tens einmal das ganze
ahr indur trotz alles Einredens der Gemeinden, gelehrt
werden (1770)

Es wird als eine lex Synodi auf der General ynode
ui  urg (1769) repetiert, daß die Katechi ation nd nier
richtung der 5  Ugend nach dem Heidelberger Katechismu auf das
eifrig te betrieben werden  oll Die er Katechismus Unterricht Wwar

die Vor tufe, auf die dann die wichtigere Unterwei ung vor der
Kommunion, die Vermahnung, die ein Vierteljahr dauerte, folgte
Die Unterwie enen legten vor dem Kon i torium ihr Glaubens
bekenntnis ab,  ie ver prechen mußten,  ich dem ehor am des
Evangeliums zu rgeben Es wird des öfteren erinnert, daß die
Kinder nicht 3u früh, keinesfalls vor dem ahre aus dem
Katechumenen-Unterricht genommen werden, doch wurden  ie mei
älter, 16—17 ahre

Obwohl ver  iedene andere katecheti che Lehrbücher m
Jahrhundert ent tanden, be chloß doch Synode, daß der Heidel—
berger Katechismus als das ymboli che Buch beibehalten und allen
anderen Büchern die Einführung gewehrt werde.

Das darauf Ergangene e kript der Regierung (1790) be 
 timmt daß CS bei dem Gebrauch des Heidelberger Kate
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chismus Berbleibe und kein anderes Buch ohne höhere Approbation
eingeführt werden  olle daß aber die Synode  elb t ein ehen
mü  e, daß der Heidelberger Katechismus für den er ten Jugend
unterricht zu wer  ei und für die er Anleitung und

Iin beEinführung in jenen einen leichteren Leitfaden brauche.
zeichnendes Dokument  owohl für die Mangelhaftigkeit des on
manden  Unterrichts vie für die ür orge der Landesregierung auf
die em Gebiet i t der TLa von 1798 Da der Unterricht der
Jugend un der Religion un treitig der wichtig te eil der Amts
ge chäfte eines Predigers i t, aben wir 5 un erem größten
Mißfallen vernehmen mü  en, daß er elbe un einigen Gemeinden,

ni ganz vernachlä  igt V doch öfters  o ehr Überet
wird, daß man bei vorher noch ni unterrichteten Kindern
 olchen n in der ganz kurzen Zeit von  echs bis acht
ochen ab olviert nd darauf die Kinder konfirmiert,
durch  ich  elb t der Fall ereignet hat, daß eln nabe, der
weder le en noch  chreiben gekonnt, einem rediger nUur vier 
zehn age vorher zur Konfirmation zuge andt, und wie  olcher
de  en Konfirmation mit Recht verweigert, de  enungeachtet von
dem rediger einer anderen prote tanti chen Konfe  ion nach vier—
zehn agen wirklich einge egnet  ei

Wir aben das erkennen egeben, damit für die Zukunft
dem vorgebeugt und die gewi  enhafte Be orgung und immer
zweckmäßigere Einrichtung des Religionsunterrichts der Jugend
Ur die rediger gefördert werde. Wir wollen dem
nde, daß

die rediger  ich den Religionsunterricht in fe ten Stunden
un jeder Woche angelegen  ein la  en;

2 daß  ie den elben immer zweckmäßiger einrichten,  o daß
die Jugend nicht ur nit den Glaubenswahrheiten,  ondern auch
mit thren ge amten Pflichten Gott, ihre Mitmen chen und
gegen  ich  elb t und be onders auch die Obrigkeit eékannt
werde;

bei Gemeinden auf dem ande, die Kinder öfters
Wegen 3 weiter Entfernung oder weil  ie N Dien t  tehen, dem
wöchentlichen Unterricht M beiwohnen können, den elben auch
des Sonntags zu halten nd uim Winter die Uunden zu ver.

doppeln
Kirchenge  ichte.
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die Konfirmation keineswegs übereilen, noch weniger
aber durch voreilige Konfirmation Kinder anderer Konfe  ion zu
 ich herüberzuziehen;

die Konfirmation  o viel als möglich vor der Gemeinde
öffentlich halten und be onders bei der Prüfung die Presby 
terien zuzuziehen

kein Kind konfirmieren, das ni auch in An ehung
des Ide die nötigen Erkenntni  e rlangt hat, und endlich

die Mitglieder der Gemeinde, die  ich der Nachlä  igkeit
der Teilnahme threr Kinder oder Pflegebefohlenen Unterricht
chuldig machen,  elb t ern tlich ermahnen und Urch die Pres 
yterien ihnen ihre große Verantwortung vorhalten 3 la  en

XII Die Heel orge.
Auch die pecielle Seel orge, be onders das e uchen der

Kranken, wird mit großem In gefordert und geübt Bei jeder
Kirchenvi itation werden die Alte ten efragt, ob der rediger auch
die Kranken und wachen treufleißig be uche

Weil aber un allen Gemeinden, Kranke  ich dort
efinden und die Krankheit dem rediger nicht etann gemacht
wird, der rediger, wenn nicht be ucht, oft einer Ver
 äumnis be chuldigt wird,  o  oll (nach Synodalbe chluß von

die Krankheit, wenn  ie zwei oder drei Tage edeutet,
dem rediger Be uchung der Kranken ange prochen werden.
Auch der Fremden, die als Dien tboten dienen,  oll der rediger
 ich annehmen.

Da  ich oft der Fall ereignet, daß Dien tboten rten, WO

 ie geboren und von wannen  ie  ind, die nach—
 uchen, ohne daß der rediger 0C1 von dem Verhalten der elben
mit Grund Urteilen könne,  o  oll nach Synodal chluß (1725)
 o gehalten werden, daß die e und alle, die kein fixUm domieilium
aben, dem Ort,  ie dienen,  ich der Auf icht des Predigers
anvertrauen mü  en und auch eiligen Abendmahl gehen,
und  ollen die rediger der Orte,  ie her tammen, ihnen bei
threm Abzug das nötige dimissoriale zuerteilen. Zugleich  ollen
 ie auch ein Kirchenzeugnis beibringen.

In die Seel orge teilten  ich mit den Predigern die Alte ten.
Die Gemeinden waren in Quartiere geteilt und jedem Alte ten



Dar ein  olches zugewie en, in welchem CTL Be uche 3u machen
0  E, Aum nach Gott eligkeit und einhei des ande fragen
le e Einrichtung, ern Vorbild für die eute immer mehr zur
Notwendigkeit werdenden Seel orgebezirke der Gei tlichen und
Bezirke der Armenvor teher un großen Gemeinden, gehörte uim
Jahrhunder zu den elb tver tändlichen Erforderni  en einer refor 
mierten Gemeinde, aber auch uin un erer Periode finden wir un
der Gemeinde Hamm die Quartiere noch ausdrückli erwähnt.

Die in den Bezirken ge ammelten Erfahrungen und Fragen
wurden dann n dem wöchentlichen Kon i torium ausgetau cht und
verhandelt. Das wichtig te  .  S  tück die er Seel orge War die
Kirchenzucht.

XIII Die Kirchenzucht vder Cen
Während In der katholi chen * der große und der kleine

Bann gehandhabt wurden,  o daß auch weltliche Strafen den
Sünder treffen konnten, haben die Reformatoren den großen
Bann (excommunicatio maior) der weltlichen Gewalt überla  en
nd  ich nUur für die Anwendung des leinen Banns (exc
minor) ausge prochen. uglei haben alle Reformatoren eine
Mitwirkung der Gemeinde verlangt, wie Luther ausdrücklich un
 einer „Vermahnung vom Bann“ fordert Solchen Bann wollen
wir gern anrichten, ni daß eln rediger oder Kaplan alle  imn
thun 0  L, ihr alle mu  elb t mithelfen, ihr mu nit uns und
wir mit euch  ein, daß das Vaterun er ge prochen werde wider
einen  olchen, der von der ganzen Chri tenheit abge ondert und
gebannt wird, wiederum,  o  ich ekehret, daß öffentlich
über ihn in der * bete und ihn wieder annehme, welches
nicht eine Per on des Pfarrherrn oder aplans thun  oll

Dagegen  cheint uin den ekenntnis chriften, Im Wider pruch
Luther, dem Pa tor der Bann zuge prochen werden, wie QAus
Art. Schmalkald vermutet werden muß: Der leine, das i t
der re chri tliche Bann, daß man offenbare, hals tarrige Sünder
nicht  oll la  en zum Sakrament oder anderer Gemein chaft der
IV kommen, bis  ie  ich be  ern.

Denn als Subjekt  ind vorher die Kirchendiener genannt,
die die gei tliche Strafe mit der weltlichen ni vermengen, al o
auch wohl den Bann ausüben  ollen

2*
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In den reformierten Gemeinden dagegen hat man nd
gar IWM Sinne uthers gehandelt, indem die Kirchenzucht ni
vonl Pfarrer, ondern von der Gemeinde ausgeht, h von dem
erwählten Vor tand (Consistorium).

Die Kirchenzucht oder Cen ur begann aAmt daß der welcher
 ich gegen die rdnung der Kirche vergangen  ein Kind
von mnmem lutheri chen rediger 0 taufen la  en  einen Fehler
zu erkennen und vor dem Kon i torium deprezieren aufgefordert
wird 0 dies keinen Erfolg,  o wurde mit der Cen ur vetter
fortgefahren

Zur en ur gehörten Ermahnungen privatim oder von der
Kanzel aus Ver agung der Ehrenämter, öffentliche Buße Aus
chluß vom heiligen Abendmahl Verweigerung der kirchlichen
Trauun und des kirchlichen Begräbni  es Es  oll kein ärgerlicher
Krämer oder Wirt der am onntag kauft oder verkau
itglie des Kirchenvor tandes (Consistorialis) erwählt werden
Die we erne große ärgerliche von der Regierung verbotene
Hochzeit (Gebehochzeit) halten wollen en ohne Proklamation
und Kopulation gela  en werden bis  ie heilig gelobt daß  ie
ni über die zulä  ige Zahl von Gä ten einladen wollen

Ein Men ch un Neuenrade der ern höch t  chädliche Argernis
egangen indem EL auf den rediger auf der Kanzel aut 4
geredet i t von der weltlichen Obrigkeit mi eld E
(15 Goldgulden),  oll aber auch, weil eS öffentlich 36e chehen in

öffentlicher V  eine Sünde bekennen und  ein Leidwe en be
zeugen (öffentliche Uhe

Selb t bis zur Verweigerung des kirchlichen Begräbni  es
 chritt Es i t der Synode uld  en und ern tliche
Meinung (1705) daß die, we hals tarrig heiligen end 
mahl zurückbleiben, zu keinen Taufzeugen önnen angenommen
werden und hernach ohne Geläut und Leichenpredigt egraben
werden Auch alle we  ich durch beharrliche Ruchlo igkeit
würdig machen en de  en zu g9  I haben egen chwerer
 ittlicher Vergehungen erfolgte der Aus chluß eiligen Abend—
mahl Dies war  o elb tver tändlich daß die rediger die In

ihrem Kon i torium nicht afur  orgten daß die nzüchtigen vom

eiligen Abendmahl zurückgewie en werden  elb t der Cen ur ver

elen Ein Mann der lutheri chen Per on enn uneheliches
m  oll angebracht aben und das Ehever prechrn nicht gehalten
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hat, wird von der Gemeinde un Kirchenbuße genommen, bevor EL

zUum eiligen Abendmahl zugela  en ird In We thoven i t 1682
bei der Vi itation deponiert, daß eine von einem andern  chwanger
gewordene Per on  ich mit einem andern habe ehelich kopulieren
la  en, auch hernach als ihr Ehemann  olches gewahr geworden,
 ich doch wieder nit ihm ver öhn habe Auf die rage, wie mit
die er Per on zu verfahren  ei, Urteilt Synode, daß (COnsi-
Storio mit Zuziehung einiger wahrer Glieder der Gemeinde des
halb  char V und zur Uße angemahnt werden  oll
Und da  elbige zur Kommunion zugela  en werde,  oll das An-

dalum jedermanns Warnung am darauf ge chehener Uße
von der Kanzel der ganzen Gemeinde bekannt gemacht werden.
Hieraus geh deutlich hervor, daß die Gemeinde i t, die als
zuchtübende da teht, und zwar die Gemeinde Iun threm be ten
Kern, indem der Kirchenvor tand noch durch wahre Glieder der
Gemeinde ver tärkt wird, Aum die Mahnung 3u bekräftigen.

Ugleich  ehen wir, daß die Zucht einer eits einen für jeder 
mann warnenden und ab chreckenden Zweck hat, wie auch folgender
Fall ewei t

Wenn einer von der reformierten eligion mutwillig btritt,
nde Synode ienlich (1687), enn der Prediger zuvörder
rationes  eines Abfalls fordern und,  o CTL durch gute und heil
 ame ahnung  ich nicht würde auf be  ere Gedanken bringen
a  en, uim öffentlichen Kirchengebet arüber den Herrn mehrere
Qle anflehen und nachgehends, andere von  olcher Sünde
abzu chrecken,  einen amen öffentli von der Kanzel benennen
und die  ämtliche Gemeinde reulich erinnern  oll, mit dem elben
als einem Abtrünnigen (Apo tat!) keine Gemein chaft zu pflegen

Anderer eits geht aus vielen Bei pielen der pädagogi che
Charakter der Kirchenzucht hervor, die zur uße führen  oll und

Die Gemeinde In Wettermit Freude die Be  erung begrüßt
räg (1689) or, daß  ich einer bei ihr befinde, der eine Tr  0
Im Bergi chen ande begangen; wie  ie  ich verhalten  olle, da
er elbe gern zum des Herrn gehen wolle? Synode
widert, daß er elbe Sünder zunäch t vor dem Kon i torium  oll
Abbitte thun, und arnach öffentli von der Kanzel era  olches
publiziert und für ihn gebetet werden  oll

0  em ein EXCOmmunicatus in Lipp tadt (1693) die
Ver öhnung mit der Gemeinde a elb t ge ucht, auch nach gethaner
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öffentlicher Erkenntnis und Bekenntnis  einer inde  ——  V  2 und arüber
bezeugten Leidwe ens und Angelobung eines e  eren nd recht
chri tlichen Lebens  olche erhalten,  eine Hausfrau auch Synode
gebeten, daß ihr Mann als le der Gemeinde nach Anwei ung
der Synode wieder an werden möchte, läßt  ich
Synode  o wohlgefallen, doch  o, daß d   elbe die vor der
Synode gethane Bezeugung im Presbyterio zu Lipp tadt 5 E  en
mehrerer Ver icherung  einer Aufrichtigkeit ind Bußfertigkeit wieder—
olen  oll, und daß olches nachfolgenden Sonntag öffentlich, doch
mit Ver chweigung des Namens, in  einer Gegenwart und 39E
wöhnlichem Sitz oder u von der Kanzel, zur gemeinen Freude
und Dank agung der  ämtlichen Glieder der Gemeinde, e(kannt
gemacht werden mü  e

So wie die Gemeinde etrübt und un threr dee beleidigt
WaL durch jede Argernis (scandalum),  o WDar In ihr auch Freude

Die Gemeinde War kein Konüher einen Sünder, der u that
glomerat bon Per onen,  ondern ein Organismus, ein Leih mit vielen
iedern, deren eins mit dem anderen fühlt Wenn fragen
wo  E, von welchem Princip geh die Kirchenzucht jener Gemeinden
Qus,  o önnte wohl folgender Synodalbe cheid darüber aufklären:
Es rgeht die Anfrage die Synode (1698) wie  „ man mit der
Kirchendisciplin zu verfahren habe gegen eine Per on, die er t
vor der Ehe und nachher wiederum Iim Witwen tande  ich der

antwortet Inhalts desHurerei  chuldig gemacht? Synode
Evangeliums muß  ie ihre große Sünde und iterato gegebenes
Argernis gründlich erkennen, bekennen, leidtragen und Be  erung
des Lehens verheißen und bezeugen denen, die von der IV
azu verordnet  ind, davon der rediger In Gegenwart der Per on
der Gemeinde n der Vorbereitungspredigt öffentli L zu
erteilen hat, amt  ie al o ohne Irgernis der Kommunikanten
bei dem Abendmahl er cheine und als eine Bußfertige die
Ver iegelung der na Gottes zur Vergebung threr Sünden
pfange Danach i t wohl das Princip die Reinheit der Gemeinde und
thre größten Heiligtums, des Abendmahls, amt das Heilige nicht
unheilig und den wahren Gliedern der Gemeinde kein Argernis
gegeben werde. Zugleich  cheint aber auch die Be orgnis durch
zublicken, den Sünder vor dem Mißbrauch der Gnade zu ewahren.

Daß aber In er ter Linie die Kirchenzucht der beleidigten
Gemeinde Genugthuung fordert, zeig folgender Synodalbe chluß
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(1733): Nachdem M Synodo vorgebracht, daß m puncto
ärgerlich gelebt abender Per onen nicht immer die nötige Vor icht
gebraucht wird,  o i t nötig efunden, allen Predigern Te

commandieren, daß, ärgerliche Per onen, be onders das

La ter der Hurerei betreffend, eides, dem Ort,  ie Unzucht
getrieben, und auch, wo  ie ihr partum male quaesitum nieder 
egen, Argernis geben, alsdann nicht eher vorgenommen
werde, bis die Presbyterien beider Tte  ich  owohl ber den
modum, als 10cum CEnSUrAaE miteinander vereinigt aAben und

daß  ie In admissionis censurabler er onen nicht eilen,
 ondern nach 135 der heil amen Kirchenordnung verfahren.

Wie die Synode auf der einen Seite bei chweren Ver
gehungen vor früher Wiederaufnahme warnt, damit der Zweck,
die uße, völlig erreicht werde,  o hält  ie andrer eits mit
Strenge darauf, daß bei leichteren ällen, zumal, enn eine ein 
eitige Animo ität des Predigers im Spiel  ein  chien, die

Wiederaufnahme auch  ofort nach erfolgter Buße e chehe So
bedarf eS der Androhung der Censura eitens der Süder—
ländi chen Kla  e, den rediger zu Wiblingwerde nötigen,
eine Per on wieder zum Abendmahl zuzula  en, nachdem  ie
Buße gethan.

en o wird der rediger un Neuenrade, welcher eigenmächtig
Im Kirchengebet vorehelichen mgang einer ausfrau mit
threm X.  canne den elben öffentlich außer der Ehe ge chehene
flei chliche Vermi chung vorgeworfen, ohne daß vorher im (COnSi-
Storio der Fall verhandelt war, zwar in  einem Eifer von der
Synode anerkannt, aber was den modus procedendi betrifft,
ird EL erinnert, hinfüro In olchen Allen vor ichtig 84  ein und
nach der Kirchenordnung zu verfahren. Zugleich i t aber auch der
emann, welcher  ich bei der Synode e  wer atte, von  einer
Uunde, die CEL außer der Ehe Um Argernis der Gemeinde be 
gangen, überzeugt und hat ekannt, daß ihm eid  ei, und
Be  erung angelobt.

Wo eine Gemeinde in der Kirchenzucht lax war, reagierte In
die er Zeit noch (im Jahrhundert) das chri tliche Gefühl, wie
der AÄlte te von Hilbeck un einer Zeit der ortigen Vakanz agt,
daß lerlei grobe Argerni  e nicht gehörig cen uriert werden und
bei dem Abendmahl durch eid und Haß, Fre  en und Saufen
Heidet Per onen einzudringen  uchen, und le e vor



das on i torium itiert werden, zurückbleiben und alle Bande der
u zerreißen und allen La tern o  ene Bahn gemacht werde.
Synode möge  ich deshalb des Heils  o vieler Un terblicher Seelen
räftig annehmen und  orgen, daß bald ern Pa tor ange tellt werde.

Seitdem ur das vo  — 31 ärz 1746 von (e
aus jede Exkommunikation unter agt worden war, verfiel die
Kirchenzucht mehr und mehr, und man nahm n der Folgezeit
orlieb amit, daß einer einen Fehltritt durch eine gute, un

be choltene Aufführung nachträglich gut machte, worin die
von 139 der (  AU Kirchenordnung bei Zula  ung
Abendmahl geforderte Be  erung Urch die That bewie en  ah
Nachdem die Kirchenzucht un der rationali ti chen Zeit gänzlich ab
handen gekommen war, be ann man  ich allmähli wieder darauf
und merkte thren angel. So ei 1808 im rotoko der
Synode An eigentlicher Kirchenzucht 8 Der Mangel der elben
i t überall ichtbar und das äußere etragen Vieler i t e cha  en
wie  ich für Glieder einer chri tlichen Gemeinde nicht geziemt.
Synode hat 0  er auch in die er in t läng t den Wun ch
gehegt, daß eine be  ere Ordnung der Dinge eingeführt werden möge,
welche auch von der liberalen Denkungsart der ge etzgebenden
Gewalt erwarten i t Der Q räumt der I+ die reihei
in Anordnungen betreffs der eligion und Sittlichkeit ein, und
das äußere e e vill auch te e reihei der V handhaben.
Die II i t eine Ge ell chaft von en chen, die  ich zuv Er
haltung der eligion und Sittlichkeit Untereinander vereinigt
haben. Wer zu der chri tlichen Gemeinde gehören will, muß  ich
auch thren Ge etzen und Anordnungen unterwerfen. Will EL das
ni  o kann er auch kein 4e der II  ein Die 2— hat
das Recht, ihn auszu toßen. aher mü  en aber vorer t gewi  e
Ge etze nd Ordnungen eingeführt und aufs 5 jedermanns
Kunde gebracht werden.

Auf te e Ge etze, die chon vor 100 Jahren erwartete,
warten wir noch eute um on t,  o dringend auch von vielen
Seiten der Ruf nach Kirchenzucht aut wird.

XIV Dir Liltliche
Bezüglich der Adiaphora nimmt die reformierte V jener

Zeit eine  treng ablehnende Stellung ein, was bei der Roheit der
damaligen Vergnügungen  ehr wohl begreiflich i t
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Synode will (1685) bei dem Kurfür ten anhalten, daß alles
Spielen und Tanzen und dergleichen Leichtfertigkeit möge ab—
ge werden,  onderlich NI onntag, wie auch, daß kein
Komödiant und Markt chreier möge zugela  en werden. das
ei   iche, üppige und ärgerliche Tanzen fa t in allen Gemeinden
noch Iim Schwange geht, MNtet Synode (1683), daß alle rediger
de  en QAtur und Schändlichkeit oft und fleißig von der Kanzel
vor tellen und ihre anvertrauten Zuhörer reulich hiervon ab
mahnen en mit die er Verwahrung, daß  ie, Ore in anderen
ynoden on läng t prakti ier i t, die Übertreter vom heiligen
Abendmahl abhalten, bis  ie verheißen, daß  ie künftighin  ich vor

die er Sünde hüten wollen. u  oll die Obrigkeit dien tlich
belangt werden, daß allen Spielleuten auf Hochzeiten oder on
bei Vermeidung einer namhaften Strafe das Spielen, als worauf
das Tanzen gewöhnlich olgt, ern tli verboten werde.

Auch alte Vo   itten, mit denen  ich u ei ärgerliches
e en verband,  u a  zu

Synode vernimmt (1683)  chmerzlich, daß grobe Ex
ce und ärgerliches e en mit O terfeueranzünden, Maibaum etzen,
Johanneskranztragen, welches doch  o ern tli bei namha ten
Strafen verboten i t, de  enungeachtet immerzu namentlich In
Altena, Plettenberg, ede, 10 fa t durch das an im
Schwange geht Darum  oll höheren zur Remedur
denunziert werden.

Auch über das aufen, be onders bei Ufnahme in die
Gilden ird oft Klage geführt

Betreffs des  chändlichen aufen bei den Gilden und dabei
vorkommender großer Ver chwendung der Gaben Gottes be chweren
 ich (1691) die in die llden aufzunehmenden Bürger, eil
 ie adurch ihr Handwer 3 reiben und gemeine Bürgerla ten
tragen nutil gemacht werden, und  oll bei dem Kurfür ten
supplicier werden, daß ExoOrbitantien abge cha und die
Gildenauflage der neuankommenden Bürger auf ein eringes und
Erträgliches möge ge etzt werden.

0 Die Liebesthätigkeit
Obwohl  ich die  ämtlichen Gemeinden der Ruhr ynode, wie

auch der Süderländi chen und Unna-Kamener un einem  ehr mittel—
mäßigen oder gar dürftigen Zu tand befanden, und zumal uin der

  .&. :HnI . . WM gũ .



Zeit des  iebenjährigen Krieges ehr über dürftige, kümmerliche
Zeiten geklagt wird, zeig  ich ennoch viel Opferwilligkeit nd
gegen eitige Hülfe An  tändigen Kollekten varen jährlich vier für
den reformierten retti un Halle zu halten,  owie eine aul

onntag nach Erntedankfe t für das Schullehrer eminar un We el
azu kommen die außerordentlichen Kollekten für Gemeinden,
Kirchen oder Schulbau, deren auf einer Synode  ieben an

geordnet wurden. Uzerdem fanden  ich noch allerlei Kollektanten
ein, die auch amals  chon oft bedenklicher Art waren, daß
Synode 1678 für gut fand, daß fleißige und ung
geben möge auf die remden Kollektanten, eil die Erfahrung
bezeugt, daß großer Betrug vorgeht.

Endlich war überall des Sonntags für die Armen
 ammeln, der 0  ur der eiligen abzuhelfen. aule

Bettler dagegen Uldete nan nicht Demnach eut 15 verboten
.  — daß kein Bettler Unter dem Gottes  ein  oll, auch
Kurfür ten verordnet i t, daß die tarken e nicht en 6E
uldet werden, die Erfahrung aber bezeugt, daß llerlei  tarke
ausländi che Bettler, in onderheit fremde Mönche außerhalb threr
 ogenannten Perminen haufenwei e das Land durch treichen und

auch nichtgar unver chämterwei e die eUute importunieren;
weichen wollen, bis ihnen wa gegeben wird,  o bittet Synode
(1694) um ein ern tliches Verbot, daß  olches abge chafft werde.
Doch auch die größte lebe ird OP So rklärt Synode
(1705) auf eine neulle Bei teuer, daß  ie jetzt, weil In
kurzer Zeit  o viele Kollekten gehalten  eien, nicht bei pringen
könne,  ie werde aber ˙ bald als möglich ihre Liebespflicht
bewirken.

XVI Der irchenvor tand.
Die reformierte Kirchenordnung ma mit dem allgemeinen

Prie tertum vollen Ern t Darum wird nehen dem Predigeramt,
welches Mur der Ordnung wegen ge chaffen i t, der Gemeinde eine
bedeutende Mitthätigkeit eingeräumt. Aus der Gemeinde geht der
Kirchenvor tand hervor, welcher gewöhnlich Consistorium oder auch
presbyterium elr Die es be teht QAus dem rediger und den
von der Gemeinde erwählten Alte ten, Diakonen und Provi oren,
we für die einhei der ehre, Kirchenzucht und Armenpflege



 orgen hatten. Die Alte ten werden eitens des Consistorium
aus den vornehm ten ledern der Gemeinde in Vor chlag
(denominatio) gebracht

Nach 52 der Kirchenordnung  oll jährlich die Halb cheid
der Alte ten mit Dank agung für ihre gelei teten Dien te ihres
Amts entla  en und obiger Ge talt wieder andere bequeme Per onen
dazu angeordnet werden, welche dann öffentli bekannt gemacht
und un threm Amte en be tätigt werden.

Die e Be tätigung  oll ni privatim im Consistorio, ondern
öffentlich vor der ganzen Gemeinde ge chehen Der ewa  e Wwar

verpflichtet das Amt anzunehmen.
Ein erwählter Diakon will  ein mit nicht annehmen. Synode

Urteilt, daß CETL zur Annahme verpflichtet i t und IMm Weigerungsfall
von der Obrigkeit dazu angehalten werden muß

Auf die rage, ob ern ann, der unehelich geboren, doch
un trafti mn  einem Leben  ei, wenn ein  olcher gewählt

werde, Alte ter werden könne, und, wenn CETL von der Kanzel
publiziert  ei nd ann einer dagegen 7. wieder degradiert
werden mü  e oder nicht, re olviert Synode (1682), daß man  ich
bei der Wahl der Alte ten vor ichtig tragen nd die Qualifizierten
und Unan tößigen wählen Da aber ein Unehelicher, der
on ehrbaren ande  ei, e tellt worden, mü  e die er bis zur

und Veränderung der Alte ten toleriert werden, der
Murrende aber zur Stillheit bis dahin durch den rediger an

gewie en werden
Auf die rage, ob ein Alte ter, der innerhalb  eines E  en

amts ein Scandalum (Hurerei) begangen und eswegen ab Offieio
suspendirt  ei, nach gethaner Abhitte und Wiederzula  ung zum
eiligen Abendmahl im elbigen 4.  ahre wieder zum Alte ten an

werden ürfe, antwortet Synode (1682) Nein, ondern
an mü  e er t ahwarten eine Zeit, ob ein  olcher  ein
eben exemplari ch be  ere, on aber könne zu  einem mte
nimmermehr wieder angenommen werden.

Um völlige Einmütigkeit Im Presbyterium zu erhalten, faßt
Synode (1692) die Re olution:
0 Prediger und Alte te, die  ich eigenthätig einiger

um (COnsistorio thnen mißfällig vorfallender Sachen willen vom
COonsistorio ab cheiden, en nach Chri ti ege ein  Uund
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andermal brüderlich vermahnt werden, bevor  ie
 uspendiert werden.

Bei die er Gelegenheit kann CS Synode einem rediger
zuma nich gut heißen, daß CETL  ich bei vorfallender Angelegenheit
und zum Be ten der Gemeinde dienender Sache wider das Er
innern der Alte ten dem COnsistorio entweder vor chiebe oder
 ich dem elben gänzlich entziehe, welches dem Schluß der General—
mnode wider treitet.

XVII Dir Prediger.
Die Studiosi theologiae hatten auf einheimi chen Uni—

ver itäten 3  tudieren (mei t in Duisburg) und  ich dann dem
EXAIHNEI (praeparatorium) vor dem C(ODventus lassis

unterziehen, welcher  ie prüfen ließ durch drei deputierte rediger
und auf deren celatton ihnen das testimonium rteilte, wodurch
 ie licentiam oncionandi erhielten.

Kein ungeprüfter Studio us  oll zur Kanzel zugela  en werden
In necessitatis  oll der Schullehrer eln Stück aus der
Bibel vorle en, eten und den Ge ang führen

eit 1778 Tr·  chon eine der un eren ähnliche Anordnung
ein, daß Studiosi dann EXAIIIEII praeparatorium zu 
gela  en werden ollen, wenn  ie ein testimonium facultatis, Uur
von einer preußi chen Univer ität, vorwei en,  owie ein Kirchen 
eugnis von dem rediger der U woOo  ie Udier haben, um

 ich amt auch m An ehung thre geführten erbaulichen ande
legitimieren. Und wie der elbe rediger das Zeugnis nicht

erteilen  oll, habe  ich denn vorher von threm eißigen Be uch
des Gotte  ien tes und ebrau des eiligen Abendmahls ver.

 ichert,  o wird auch dem rediger der Gemeinde,  ie  ich
nachher als candidati aufhalten, das gleiche imponiert, wenn

 ie ein Zeugnis von ihm aben wollen.
eit 1696  ollen die sStudiosi für das Examen auch inen

Text elaborieren.
722 imponiert Classis allen Kandidaten, auf Er uchen der

rediger  ich zum redigen willig nden la  en Die Kandidaten
 ind al o verpflichtet in der Synode im Vertretungsfalle Predigten

übernehmen, falls  ie nicht verhindert  ind Auch das zweite
Examen (peremptorium oder PrO ministerio) wurde bis
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vor der Synode (Coram classe) gehalten,  eitdem aber vor dem
Kirchenregiment (Coram i1llustrissimo Regimine). Vergebens
beriefen  ich die ynoden auf ihr echt

Die des Predigers an der Gemeinde 5 auch da,
ein Kirchenpatron war, indem nach Übung der apo toli chen

Kirche und Ublichem Gebrauch mn allen reformierten Gemeinden das
jus eligendi, VvOCandi und praesentandi der Gemeinde zukomme,
während der COHator das jus COnferendi beneficium habe,
Vie die ynode 1682 auf die Be chwerde des errn v. Romberg
etre der Predigerwahl un Wellinghofen ent chied. Bei die er
Machtbefugnis der Gemeinde e. man doch vor jedem Indepen
dentismus bewahrt, weil mit der einzelnen Gemeinde auch die
Synode (classis) mitwirkte, indem  ie die Kandidaten prüfte und
durch den In pektor die Wahl leitete,  owie auch den Erwählten,
nachdem EL die Be tätigung (confirmatio der Regierung erhalten
hatte ein etzte. Der Termin der Wahl wurde antk Sonntag
vorher durch öffentliche Bekanntmachung von der Kanzel (Per
publicum proclama) der Gemeinde eéekannt gemacht Stirht ein
rediger,  o  oll Am folgenden onntag nach der Predigt der
allerhöch te ott herzinniglich t angerufen werden, daß ein tüchtiges
Subject Suécediren möge (1674)

Am Wahltage ver ammeln  ich mit dem etwaigen Patron die
wirklichen nd rüheren (letztabge tandenen) Alte ten und Diakonen,
welche dann aus denen, die gehört  ind, zwei oder drei un die
Wahl  etzen, von denen durch Stimmenmehrheit (Per maiora)
einer erwählt wird. Nach dreimaliger Proklamation des lecti
wird von der Synode de  en EXaAlITLen peremptorium gehalten,
ob ETL üchtig  ei zum Predigtamt (ministerium) nd er elbe
dann nach erfolgter Konfirmation durch die Regierung vor der
Gemeinde nach dem Gottesdien t pos concionem) ordiniert und
introduciert. Nach der Kirchenordnung (S  oll keine Ordination
eines Kandidaten ohne be ondere ihm anvertraute Gemeinde als
gültig betrachtet werden.

Die Introduktion und zugleich Ordination ge chah Unter
Auflegung der Hände (Per impositionem manuum) nach dem
Formular in gewohnter ei e (juxta formulare Ordinarium
COnSUuETO more

Die Ordination, weit entfernt, eine übernatürliche ethe zum
gei tlichen mite  ein, i t die Ein etzung un das Amt und die



feierliche Vor tellung vor der Gemeinde, ble auch den älteren
reformatori chen Bekenntnis chriften und Kirchenordnungen (
der Pommer che von 535) ent pricht

Die Ordination i t enn kirchenregimentlicher Akt den der
Abei übernimmtIn pektor ImM uftrag der Synode vollzieht

der Introducierte die Verpflichtung, keine andere E  re der Ge
als welche M dem klaren Orte Gottesmeinde predigen

gelehrt und daraus un dem Heidelberger Katechismus wiederholt
wird Außerdem ver pricht EL  ich den Anordnungen der Synode
und deren In pektors zu unterwerfen Indem dies gelobt
wird nach Vorzeigung  eines von dem Kon i torium der Ge
meinde ausge tellten Berufs cheins (Vocation) als e der
Kla  e (Pro membro classis) aufgenommen.

In der elben et e werden auch die Adjunkten kirchenord
nungsmäßig und örmlich gewählt und be tätigt 55 jedem
Berufs  in  ollen die we entlichen Stücke (essentialia)
rechtmäßigen bration befindlich  ein was Enem reuen rediger
göttlichen ortes obliegt zu verrichten, auch das XUII Salarium
welches einem COnsistOriO absque Serenissimi zu
mälern zu tehe Wenn Ern 3 Gemeinde neu berufener Pre
iger innerhalb en dato mnsinuatae VOCatlionls  eine mn

der Furcht des errn gemachte Ent chließung und erhebliche Ur ache
nicht bekannt macht  o  oll ene Gemeinde reie and aben
und gehalten  ein emne andere ordnungsmäßige Wahl ergehen zu
la  en (1714) Die Synode  oll eifrig darauf halten daß Ern

rediger anderweitig berufen, uldig  ei olchen Beruf
ni anzunehmen CT habe denn zuvor den elben dem COnsistorium
 einer Gemeinde nd dem moderamen Classis vorgezeigt um zu
Urteilen über die Erheblichkeit der Ur ache derentwillen zu
folgen eneigt  ei ieweil niemand frei tehen  oll  eines Ge
fallens hin und her laufen Für le e Abhängigkeit von

aber auch thren Schutzder Synode geno der rediger
(patrocinium)

Wenn Ern rediger  ein mit reuli verrichten und
darüber particuliore A0C0 angefochten werden, 0 hat dann
nach efinden der Sache moderamen Classis 61 Synodi  ich des
bedrängten Predigers anzunehmen und als ihre erlgene Sache
betreiben (16 78)
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Wo zwer rediger  ind S Synode für Uig, daß
das Prä idium jährlich wech eln (obambuliren  oll auch die
Aceidentien geteilt die catechisationes derer, we
zUum heiligen Abendmahl präpariert werden von beiden ährlich
verrichtet werden damit Unter den Kollegen Ene gute Harmonie
unterhalten werde

Wenn eiln rediger ährlich von der Gemeinde XUI
Salarium rhält und nachher von gutherzigen Leuten etwa bei
ge teuert ird  o muß ihm dies nach Synodal chluß (1695)
zu ommen Der rediger hat auch das Recht gleichwie
Pa toratland  o a u ern Pa torathaus  elb t verpachten wobei
wün chenswert i t daß COommuhléato consilio COnsistOrII
e chehe Die Pacht des Pa torathau es gehört dem rediger
(1695) Die twe des Predigers hat ern Nachjahr von en

ahr und  echs en Wo zwei rediger ind fallen die
Aceidentien zur Hälfte der itwe zu; die Hälfte der
die Woche der Witwe allenden Accidentien währen der andere
rediger für  eine Arbeit mit der anderen Hälfte orlieb
nehmen muß.

Auf die rage, ob auch großjährige, aber unver orgte Kinder
3u den emolumenta des Nachjahrs berechtigt  eien, ird die
ntwor von der General ynode 1763 rteilt daß 1707 (§ 67)
die rage vorgekommen und dahin ent chieden  ei daß eS den
Kindern  o Mmajorenn  eien ni abge prochen werden könne eil
die Kirchenordnung ene Be chränkung die em Stücke nicht
mache 1762 IM Religionsreceß vom pri Art 89 2
war den Predigern reihei von Lan  euern und Einquartierung
zuge prochen und dement prechend erzielt auch ene Be chwerde
1789 IN (Ve die Re olution daß, die ruppen Unter
gebracht werden önnten die Kirchendiener ver chont etben en
Andrer ei War der rediger  trengen Disciplin eitens der
Synode unterworfen

Die Disciplin der HBynode
Die Kla  e (classis)  etzt  ich aus den Gei tlichen und

L  en jeder Gemeinde zu ammen;
die Märki che Synode Synodus arcana Provinzial

 ynode aus gei tlichen und weltlichen Deputierten jeder Kla  e
die General ynode aus eben olchen Deputierten aller Synoden



ne Wider pruch Wwar das weltliche Element in der Minderheit,
weil man den Gegen atz wi chen Klerus und Laien nicht kannte.

Die en In tanzen unter tand die Amtsführung der rediger.
Nach dem Religionsreceß der reformierte rediger inter

Auf icht der Kla  e, Synode und General ynode betreffs Orthodoxie
und Lebenswandels, te denn alle Glieder der Synode Ortho
doxiam fdei t Studium pietatis eierli geloben. Bei jeder
Classis wird Disciplin geübt (mutua morum) oder
Sittengericht, während der betreffende rediger hinausgeht, worin
alles freundlich angezeigt werden  oll, was  ich als Fehler In
ehre und eben rwei t (examen errorum). Auf der Synode
wurde eine Kla  e von der andern cen iert. Da  ich die einzelnen
Mitglieder einer Kla  e oftmals ni ern tlich angreifen, ird
1675 be chlo  en, daß hinfüro eine Kla  e die andere ern tli
vi itieren  oll An isciplinar trafen legt die Synode Geldbußen
auf, bei Ver äumnis der Predigt m einer vakanten Gemeinde
zwei Reichsthaler; für Nichter cheinen auf der Synode zwei
er  aler; für Abwe enheit eines Alte ten bei der Kirchenvi itation
einen Reichsthaler. Bei chweren ergehen T. zeitweilige
Suspen ion ein Es  oll ogar ein Gei tlicher Sub
absque venia nich von  einem rte gehen

So jemand nach der fdes Silentii auf der Synode einige
SeCreta ntdecke und dadurch Mißhelligkeit Uuntereinander erwecke,
der  oll ar cen uriert und mn eine gewi  e Strafe mulcta
deklariert werden.

Oft nde  ich der Fall, daß ein rediger für einige 0  en
 uspendiert wird, dann hat der SuSpensus die Predigt ezahlen
und für Verpflegung des Prädikanten zu  orgen, auch  elb t un
der zu er cheinen.

So i t einen rediger (1688) wegen  einer gehaltenen
Hochzeit zunä Verbalcensur L  3e Synode legt aber
die er Strafe der Kla  e noch die größere, suspension für drei
0  en, vas der In pektor der Gemeinde eékannt machen  oll
Wo en wirkliches Argernis vorliegt, wie gegen den rediger un
Schwelm (1682), i t Synode unparteii ch genug, das petitum der
Gemeinde dem Kurfür ten chicken mit der Remon tration, daß
die Gemeinde in tändig t itte, daß  ie thre Predigers
ärgerlichen Lebens entledigt werden möge So ließ die Synode



nicht unge traft die kirchliche Ordnung verletzen und befleißigte  ich
der Unparteilichkeit, die auch die Per on nicht an ieht und vor der
Per on des Predigers  o wenig, wie vor der des vornehm ten
Gemeindeglieds, Halt acht ber bei aller Strenge der Disciplin
und Zucht erührt wohlthuend die iebe, die vermittelt, und
die er  el in der Ausübung der Regierung und Zucht, die fern
von jeder Bureaukratie per önli durch Deputierte Ort und
Stelle wirken und das euer Im Ent tehen zu er ticken  ucht,
und dann der pädagogi che Charakter, der lieber verhütet, als
 traft und auch im Strafen be  ern will

NI  — Das Perhältnis aAnderen Konfefonen.
Die reformierten Gemeinden  tehen den Römi ch-Katholi chen,

die fa t nur api ten enannt werden,  char und 1° en 
über, wie dies infolge der früheren Unterdrückungen und ur
die Wahrung der eigenen Exi tenz erklärlich i t Auch un un erer
Periode wurden ihnen,  ie, wie in Ka trop, un der Minderzahl
V. eitens der Römi chen große Schwierigkeiten bereitet, und der
hu der Obrigkeit ließ, wie CS  cheint, manchmal viel 3
wün chen übrig

Aus Rhynern wird (1685) Be chwerde geführt, daß dem
ontra von 1673 zwi chen Römi chen und Reformierten uwider—
gelebt werde, indem aus fremder err cha bn und Pfaffen
predigten, die mit Verketzerung der Evangeli chen auf der Kanzel
 ich nicht cheuten und  agten, daß alle Teufel, die mn der Hölle
wären,  ollten den reformierten rediger zerreißen, der Donner

ihn un den Abgrund der Hölle hinein chlagen, und die
 ich aufthun und ihn ver   ingen, nicht der wahre

11  u mit Flei ch und lut und allem In der Mon tranz  ei
1681 wird beklagt, daß einige  owohl Adelige als Unadelige
vieler ri ten Argernis von der reformierten Religion abgetreten
 ind, ird deshalb nötig befunden, daß der Prediger 10Ci, Um
 ein ewi  en  alvieren, Abtrünnige ohne An ehen der
Per on COonvincire und zur Bekehrung führe, und der elbe
 einen Zweck nicht erreiche,  oll moderamen Synodi und Classis
ihm et tan ei ten Bei die em charfen Gegen atz i t nicht

verwundern, daß alles weichen mu  , was an das römi che
e en erinnerte, un Wellinghofen der QLr QAaus der 1

Kirchenge chichte.



und die auf dem Kirchhof befindlichen Bilder, weil Abgötterei
und abusen ami verbunden  ah

Den In pektoren ird 1687 aufgegeben nach kurfür tlichem
Befehl, bei den Gemeinden Unter uchung hun, ob noch in
einer Ir papi ti che Altäre, Kruzifixe,
gefunden werden.

Bilder und Reliquien
Auf die rage, wie nman  ich zu verhalten habe, enn eine

Per on auf eines Predigers und Kon i toriums chri tliche Er
mahnung und Be trafung ihre eligion verla  e und U anderer
eligion übergehe, Trklärt die Synode, daß,  ie nach dem
Abfall der u des Kon i toriums  ich entzogen, die we
Obrigkeit mü  e angerufen werden, daß eine Per on  ich
wenig tens dem Consistorium dar tellen und  ich mit dem elben
ver öhnen möge Daß Üübrigens auch der Übergang von Katholiken
zu den Reformierten ein tarker war, geht daraus hervor, daß
man einen Pro elytenfonds begründete, daraus die Ko ten für
den Unterhalt derer be treiten, we unterwie en wurden, um

den evangeli chen Glauben anzunehmen.
Weniger  ympathi mehr  kepti  tand man den Pro elyten

aus der Uden chaft gegenüber.
Es mü  en betrübende Erfahrungen gewe en  ein, welche die

Synode nötigten, 1775 1  U he timmen, daß keine uden zum
Unterricht in der chri tlichen eligion eher angenommen werden
ollen, bis man nicht von threm Un träflichen Wandel Nachricht
eingezogen habe, und arüber  chriftliche
gereicht worden eten

glaubhafte Atte te ein 
1776 wurde durch die Regierung allen römi   atholi chen

Gei tlichen aufgegeben,  ich alles Schimpfens, Schmähen und
Spottens m thren Kontroverspredigten enthalten.

Uch das Verhältnis der Reformierten 3 U den
Lutheri chen war tm 147 und bis Iun die des 18 ahr 
hunderts nicht gut Es err eine gewi  e Verbitterung, die
wohl ver tändlich i t, wir hören, ie von lutheri cher ette
über das Abendmahl hei den Reformierten geredet und ge chrieben
wurde. Wir führen einige Be chwerden wörtlich an

Der lutheri che rediger Bordelius hat über Kor 14,
26— die Kontrover e vom eiligen Abendmahl gegen Päp tliche
(pontificios) und Reformierte mit em  er betrieben und



inter anderen harten und  chändlichen Ausdrücken  ich al o
die Reformierten ausgela  en:

Man will auf die gotteslä terliche Wei e wider Uuns reden
und disputieren und klügeln, als ob infolge un erer Lehre wir
den Leib Li läng t verzehrt hätten, und disputiert, daß ihm
das Maul äumet; aber gehe zum Teufel mit Disputieren
und Kriti ieren nd la  et euch brbe voll rot hertragen
und fre  et euch  att, bis daß euch zur A en herauswäch et.
Das War der Ton der Polemik in jener Zeit ogar wi chen den
evangeli chen Schwe terkirchen. Immer neuen Anlaß zum Streit
gab der wahr cheinlich gegen eitige Mangel auf den
beider eitigen Be itz tand. Von den reformierten Gemeinden wird
fa t auf jeder Synode über Übergriffe der lutheri chen a toren
geklagt

In hat der lutheri che Pa tor ein Kind aus refor  —
mierter Ehe getauft; un Watten  ei ein anderer die Söhne
eines reformierten Vaters ur der lutheri chen Mutter Bei

desrätigkeit ganz argli tig, ohne Vorwi  en und
Vaters, kaum zehn Jahre alt, al o ante discretionis nicht
nur of entli professionem fdei thun a  en,  ondern auch 20
Communionem admlttire Das i t allerdings ein  tarkes Stück,
wie heute nicht einmal die Katholiken . die allen a
mit dreizehn Jahren zur Er tkommunion zula  en, Uum Pro elyten
zu machen.

Daß das alle Ge etze und königliche Reglements geht,
önnen wir der Synode wohl glauben. ber wir begreifen auch,
daß bei olchen Rück ichtslo igkeiten kein friedliches Verhältnis
möglich war

In Hattingen ver agte nan bei der Einführung des refor  2  —
mierten Predigers un der Schwe terkirche das Geläut (1738).

In Werdohl ging die rabies des lutheri chen Pa tors  o
weit, daß EL O termontag (1724) von der Kanzel die efor
mierten als olle unde, Belials Kinder und rachgierige Hamans
ausrief.

In Dortmund hat der bekannte Pa tor eibler (1712) Iun
einer öffentlich gedruckten Predigt  chreiben dürfen: daß die
Reformierten qgua 416E8 nicht elig werden können, daß aher kein
lutheri cher Pa tor einen ver torbenen Reformierten auf der Kanzel
könne einen  eligen Mi  ri ten nennen Auch werden a e

3 *



die Reformierten zu keiner Bürger chaftsgilde zugela  en und als
ein egopfer betrachtet,  intemal auch die Römi chen den Eltern
ihre Kinder rauben und den O tern zuführen

Aber nicht nur auf der Kanzel tobte die er widerliche Streit,
nicht nur ins öffentliche eben gri ein, ondern CTL pflanzte
 ich auch bis mn die des Friedhofs fort, indem „man In
etter nd Gel enkirchen ogar das Begräbnis den Reformierten
ver agte und thnen das Sterbe tündlein hochbe chwerlich machte.“

Dazu kamen die Rechts treite um die Gotteshäu er, we
Diezum Teli noch eute nachwirken. Der eine betraf Herdecke.

reformierten Kapitularinnen da el begehren 1704, daß Synode
 ich gefallen la  e, ein memoriale b sSimultaneo xereitio un
der Stiftskirche dort abzu tatten. Nachdem die Gemeinde ange
bedrückt, i t 1624, nachdem der rediger Wasmund abgedrängt,
ein römi cher rie ter eingedrungen.

Doch hat endlich der Herr    e us, der  einer Zeit helfen
weiß und  ein Königtum ausbreitet, eine reformierte Kapitularin,

M Elberfeldt, zur Abti  in gemacht, und durch  ie i t eine
Gemeinde mit dem rediger 1702 errichtet.

Weil aber die Lutheri chen die em chri tlichen Werk uwider
˙ hat der König dem Kommi  ar Hymmen Kommi  ion

erteilt, alle Opponenten nach dem Amtshau e 3zu etter zu ühren,
und obzwar die zwei lutheri chen Prediger und Vor teher  ich
wider etzten und der Kü ter den Kirchen  ü  el ver teckte, i t doch
die Introduktion vorgenommen und das simultaneum, wie un
Gevelsberg reguliert. So  ind die Reformierten von einer
achtzigjährigen Unterdrückung liberiret

Nicht weniger erbittert wurde Iu Wellinghofen un den e r
der und des Vermögens ge tritten. Die reformierte Ge
meinde erhielt 1661 das EXereitium reformatae religionis un
der Pfarrkirche a e rediger wurde der Pa tor Mauritius
Henricus Goldbeck von orde und damit eine Kombination
wi chen jener Gemeinde und Wellinghofen ge chaffen, da rde
nur un Kommunikanten zählte, Wellinghofen agegen achtzig

Doch konnte 1661 das Kon i torium noch nicht eingeführt
werden des eftigen Kirchen treits gegen die Lutheri chen.
Qarum bittet die Gemeinde, daß der lutheri che Kü ter aus der



37

Kü terei hinaus und der reformierte wieder hineinge etzt werde
und der be chwerliche und O tbare Speier che Prozeß von Speier
wieder nach (e gezogen werde.

XX Die Hynode m der eitk des Ratiovnalismus.
Die Synode cheint  ich ni ewu 5  ein und bill

ni ugeben, daß  ie von der reinen ehre abgewichen  ei, wie
folgender Bericht auf der Synode 1776 bezeugt Profe  or
Eylert, rediger Hamm (und ater des päteren Hofpredigers,
Bi chof Eylert), welcher zur In pektion der Gemeinden ausge andt
V hat an das gei tliche Departement in Berlin err m
An  ehung der angeblich einreißenden Neologie, Classis i t
befremdet, daß der Profe  or  ein (Oommissioriale in oweit über—
 chritten, daß CL ni nur von den auf den Univer itäten etwa
vorgetragenen Irrlehren ert  Eet,  ondern auch von den Predigern
der II  L ogar von den Consistorialen, die nicht zuL ar
und 5 heiligen Abendmahl gingen. Olassis giebt ihren

TEVDeputierten zul näch ten rovinzial ynode den Auftrag
Synodum zu itten, dem Herrn Profe  or die  peciellen Ur achen
anzugeben die ihn zur Über chreitung  eines Commissoriale
vermocht, indem Classis Rhuralis glaubt mit Recht von  ich
rühmen zu können, daß Unter thren Mitgliedern kein einziger
efindlich, der uim gering ten gegen die reine Chri tenlehre und
die C(COnfessio un erer V auftrete und re

Doch wird un den Synodalverhandlungen 0  er über das
Fort chreiten der eoblogie geklagt

Schon 1714 omm  chmerzlich vor, daß der Profe  or
Raab mn Duisburg eine Predigt gehalten, die wider die Grund—
wahrheiten in Gottes Wort und den  ymboli chen Büchern und
alle gute Kirchenordnung angeht und ver  iedene Irrtümer ent
hält und den eutigen Freigei tern den Weg ahnt, bei welcher
Gelegenheit allen Predigern und Kon i torien aufs chärf te und
wohlmeinend te aufgelegt wird, keine die er  chädlichen Neuerung
zugethanen er onen Kon i torialen und Präceptoren oder
Schuldienern erwählen noch dulden, viel weniger noch zUum
Abendmahl oder Predigerwahl zuzula  en bis  ie  ich eines
Be  eren be innen; insbe ondere in Wider etzungsfällen bei Be 
gräbni  en ihnen als Men chen von keiner oder ungeduldeten



Religion alle on gewöhnlichen Leichenceremonien zu ver agen,
hingegen  ich woh vorzu ehen, daß zu obiger Bedienung keine
anderen als der reformierten Religion aufrichtig zugethanen
leder erhoben werden.

1794 wird wieder die Wach amkeit wider die Neologie
fohlen, eben o nach dem Religionsedikt von 1788 dem groben
und einen Deismus energi entgegengetreten. ber wie  ehr
man auch die Neuerungen eiferte,  ie drangen doch ein.
Um on t ließ die eneral ynode 1778 ihre Stimme ören, daß un
ver chiedenen egenden Deut chlands un etziger Zeit manche
wichtige Heilswahrheiten und Brundlehren des Chri tentums be
Litten werden, und ein gewi  er Hang zum Socinianismus
herr chend Wenn wir le en, daß das Synodalgelübde jetzt
darin e tand, Recht innigkeit der ehre, redlichen ei im ätigen
Chri tentum und Rück icht auf das Oh der Kirche zu ordern,
und wenn wir die Eröffnungsreden der Synoden le en,  o önnen
wir Uuns des Eindrucks nicht erwehren, daß die Zeit der Auf
ärung auch an der reformierten IV nich purlos vorüber—
gegangen i t

In  einer Eröffnungsrede bei der Synode 1808 beklagt der
Prä es enger den Gei t der Oberflächlichkeit und Sinnlichkeit,
der mehr als  t herr chen anfange, nd ekämpft als deren
Ur achen den Luxus und vor allem den My tizismus, welcher
nehen dem Unglauben  ein Haupt erhebe. Der My tizismus, das
Schreckge pen t der ganzen Aufklärungsperiode, wird ge childert
als enn Sohn der Sinnli  2* der im Meere des Luxu  ich
über ättigt und, wie der Unglaube, die Denkkraft ge chwächt habe
Der My tiker  uche wei e 3u  ein, ohne vernünftig  ein dürfen,

olle die Frömmigkeit ohne die Tugend zu lieben,
empfinde und denke alles  innlich, und  ein ott  ei ein We en,

das alle Mängel eines  innlichen Herzens an  ich
Bei dem allen aber habe das Chri tentum nichts befürchten,

denn der Tte. nach Wahrheit iege unzer törbar im Men chen—
herzen und  ei notwendig mit der men chlichen Natur verbunden,

Darumwie die VIS Attractiva un erem Planeten angehöre.
werde und mu das Chri tentum  iegen, denn enthalte
göttliche ahrheit.

In grellem Kontra t zu ie em Optimismus  tehen die lauten,
unaufhörlichen Klagen über die vielfache Verachtung des Gottes



dien tes und heiligen Abendmahls, Verfall der Kirchenzucht und
Gering chätzung des Prediger tandes,  owie Teilnahme des Lehrer 
tandes an Ge ell chaften, V denen die eligion ver pottet werde.
Auch die Verhandlungen der Synoden (die General ynode
um die des 18 Jahrhunders aufgehört) werden immer
dürftiger, und ihre Sitzungen weniger regelmäßig be ucht. Man
verhandelt über zweckmäßigere Einrichtung der Synodalkonferenzen,
ohne doch eine orm nden können; man dehnt zeitwei e
das Prä idium auf drei ahre aus, um dann wieder, auf den
Wider pruch der Ruhr und Süderländi chen Kla  e zu dem
„Palladium der Verfa  ung“ zurückzukehren, daß der Prä es nur

für ein ahr gewählt werde.
Kurzum, bir  ehen, daß auch ynoden In Verfall eraten

önnen.
ur ein lichter un zeig  ich In die er Zeit des Nieder

gangs; die allgemeine Toleranz bringt auch die Konfe  ionen
einander naher

XXI Die UAnionsbe trebungen.
Die elben in hervorgegangen zunäch t wohl aus der all

gemeinen Zeit trömung, die alles Schroffe nd Herausfordernde
in der eligion zu vermeiden u  L,  o daß man  ich ogar ruhig
den Zu atz zur rage des Heidelberger Katechismu als
irrelevant für die reine ehre ur Verordnung des Gouver—
nements (1812)  treichen ließ Da  5  u kam die Not der Zeit nd
die Schwäche der einzelnen Konfe  ion, we  E, durch Verbindung
mit andern, Kräftigung  u  L, wie dies aus den Verhandlungen
der Synode von 1794 hervorgeht:

Da C8 nach dem gemeinen Sprichwort „Vis unita fOrtior“
un erem alle  ehr nützlich  ein kann, enn elde prote tanti chen
ynoden un ie iger Provinz bei einerlei Zweck auch gemein 
 chaftlich 3u de  en Erreichung wirken,  o wird in die er reformierten
Synode n Vor chlag gebracht, dem lutheri  en Ministerio zu
erkennen geben, daß der Synode  ehr angenehm  ein würde,
enn jährlich ein Deputierter 16E Ver'Sa un der einen und
andern Synode er chiene, Wie das auch  chon Im bergi chen ande
ge chie In  olches ei pie der brüderlichen Verbindung dürfte
auch überdem dazu dienen, das an der lebe und des Friedens



wi chen den beider eitigen Gemeindegliedern 3u  tärken und
 olcherge talt thätig zeigen, wie on und ieblich  ei, wenn
Brüder einträchtig bei einander wohnen. Die lutheri che Synode,
in deren Namen In pektor von Steinen 1794 antwortete, ließ  ich
dies mit reuden gefallen. Ein weiterer chritt War der, daß
man die Synodal-Protokolle austau chte und gemein ame nträge

einer Kirchenordnung  tellte Nach die en An
näherungsver uchen wurde die Königliche Anordnung einer gemein 
 amen Jubelfeier der Reformation der zwei prote tanti chen Sy
noden auch von den Reformierten gebilligt. Die Synode
jenes ahres, das In der der * denkwürdig bleibt,
eröffnete der Prä es mit einer Rede, worin CEL auf die en 
wärtige Zeit hindeutete und darauf aufmerk am machte, daß das
goldene Zeitalter noch nich er chienen  ei, habe  eine Er
wartungen wohl zu hoch ge pann und verge  en, daß alles
Men chliche men bleibe Aber adeln dürfe C  5 nicht,
daß man viel Herrliches und Gutes von un erer Zeit erwarte

In der That gäre fa t allenthalben, und manches habehabe
 ich e  eren  49 gewendet. Uch In der prote tanti chen Kirche
fange mächtig an gären Das dritte Jubeljahr der großen
Kirchenverbe  erung cheine ern neues V  ehen der — zu ver

heißen Be onders u jetzt der äußeren Kirchenvereinigung
das Wort reden, und hierbei rage  ich, ob ie e, wenn  ie
3u  tande komme, auch eine innere Vereinigung, Gemein chaft
der eiligen, hervorbringen werde. Das  ei der Hauptpunkt,
worauf ankomme. nd dazu mü  e  ich die Hand
reichen. Das ge chah, indem  ich am September
1817 in agen einer gemein amen Tagung ver ammelte, WwO

nach der redigt des Pa tors r alle reformierten und
lutheri chen Synodalen das heilige Abendmahl nach einem vorher
fe tge etzten tu eierten und dann auf run der beider eitigen
Kirchenordnungen, deren Überein timmung un den Principien man

U allgemeiner Freude entdeckte, eine gemein ame Kirchen-
ordnung fe t tellten, deren Haupt ätze die folgenden  ind

Die   ümtlächen Glieder 961. ö beiden Synoden vereinigen  ich
vo  — eutigen Tage 3zu einer einzigen.

Sie kennen ferner einen Namen für die elbe, als den
U 86 li ch n,  owie Ch 11  t u allein ihr Herr und Mei ter i t
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E
Sie verpflichten  ich durch freies Wort und reuen Hand

 chlag, alles aufzubieten, was irgend In thren Kräften  teht,
den eterli ausge prochenen Verein In  einem Umfang, in
klarer Vollendung un  einem inner ten We en darzu tellen.

III
Um die es 3u bewirken, ihre  ämtlichen Gemeinden 3u

Beurteilern und Richtern thre Streben machen und  ie mit
dem elben un redlicher Offenheit 3u befreunden, en unverzüglich
folgende beiten beginnen und durch Aus chü  e, We das
öffentliche Vertrauen ernennt, befördert werden:

Die Ausarbeitung einer auf den en Statuten beider
evangeli chen Mini terien beruhenden Verfa  ungsurkunde.

Die Auf tellung einer dem Bedürfnis  treng angeme  enen,
doch mit chri tlicher ei  er berechneten Kirchenordnung.

Die Bearbeitung eines gemein chaftlichen Ge angbuchs,
einer Liturgie und eines Choralbuchs.

Bearbeitung eines kurzen rein bibli ch-evangeli chen Le e
u für den Religionsunterricht der ugend

Sobald die Verfa  ungs  Urkunde und die Kirchenordnung
vollendet, geprüft, genehmigt und  anktioniert — i t die hier aus  ·  —

ge prochene Vereinigung In ihrem Umfang nd unbedingt vollzogen.
VI

Als integrierende elle der Verfa  ungs-Urkunde, als ein
ko tbares Erbe, als dem el un eres Volks, und dem wahren
Begriff der ar allein ent prechend, bie auch das hätige
II ehen vorzugswei e begründend, wurden olgende Punkte
fe tge te

Die Wahlfreiheit der Gemeinden bleibt erhalten.
Die verordnende Uund Urteilende Autorität In der

beruht allein bei den In ver chiedenen kirchlichen Abteilungen
reprä entierenden Ver ammlungen, nämlich bei den Presbyterien,
den Kla  en und Synoden (Kreis  und Provinzial ynoden).

te e Ver ammlungen können die ge etzlichen, dieI
wahrha reprä entierenden  ein, wenn  ich die Un die Ver
fa  ung be timmte Zahl von Gemeinde Alte ten oder -Abgeordneten
gegenwärtig efindet.
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Die Moderatoren oder Vor teher werden durch reie
Wahl der ver chiedenen kirchlichen Ver ammlungen und nNur auf
eine be timmte Zeit ernannt

VII
Bis die beiden mter bezeichneten Grundlagen aufgeführ

ind, behält jede Mini terum  eine eigne Verwaltung,  eine Vor
 teher und kirchlichen Ver ammlungen.

Doch werden die Ver ammlungen beider evangeli chen Synoden
an dem elben Tte und dem elben age gehalten, beide begehen
die elbe gottesdien tliche eter und genießen In brüderlicher
Gemein cha das heilige Abendmahl und zwar un der nämlichen
Wei e, wie auf gegenwärtiger Ge amt ynode. Die er ten Sitzungen
hält jede Mini terium abge ondert,  eine inneren Angelegen 
heiten zu ordnen, In der letzten vereinen  ich eide, unt das  chöne
Werk zu vollenden, die angeordneten Arbeiten prüfen, nach
erfundener Zweckmäßigkeit 3u genehmigen und nach erhaltener
Zu timmung des Staates einzuführen.

Die Vor teher der Synoden übergeben mögli bald einen
Vor chlag zur zweckmäßigen Einteilung der Gemeinden un Kreis—
 ynoden

XI
Die künftige vereinte Synode wird zum Andenken die

er märki che Synode 1611 In Unna gehalten, WwoOo Pa tor
Hül emann von El ey predigen wird.

XVI.
Die e ätze wurden verle en und zur Unter chrift vorgelegt.

ndem aber die Glieder der Ge amt ynode herzutraten,  anken
 ie von ührung durchdrungen nd überwältigt einander in die
Arme. ede Trennung ging Uunter un der le e des Gefühls,
und nit Thränen in den Ugen wurden die Unter chriften
vollzogen.

Das Par die feierliche Be iegelung der we tfäli chen Union.


